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Wenn Proi:eduren der RechtSfindung sich 

den Gebaren des Marktes assimilieren, dann 

werden Interessen verhandelt und nicht Ur

teile gefällt, dann werden Kosten mit Nun~.en 

verrechnet und nicht GeSCt7.e vollzogen, 

dann sind Schiedssrellen gefragt und nicht 

Gerichte. Am Ende steht ein von den Betel

ligren abgestimmter Schiedsspruch, dem 

diese "ich freiwillig untcnv('rtcn, ein Yc:.r 
gleich, dem die Ycrtragsschließenden zustim

men, eine gütliche Einigung oder Schlich

rung, letztLich ein Tausch. \'<Ias im Zivil- oder 
Arbeitsrecht längst Praxis iSt - symbolische 

Arrangements z um Aushandeln von lnten.:s 

scnkonfljkten, wie Gü teverhandlungen, Eini

gungsstellen und Mediationsverfahren - (i.n

der z unehmend in anderen Recbtsgtbieten 

Eingang. Auch im Strafrecht genügt es unter 

den Bedingungen des Hand els nicht mehr, 

verurteilt z.u werden, man muß Doch in sein 

eigen!: ... Urteil einwiUigen. Die neuen Strafen 

(Süh n<vers uch, Tater-Opfer-A u,gleich , 

Sch.denswiedergutOl.chung) fordern Enga

gement und Kooperation. Was derzeit an wei

chen, sprich merkantilen Statt autOritativen 

Fonnen des Rechts in Theorie und Praxi:-. im 

Umlauf ist! spekulien genau auf diese Form 

der Einwilligung. \Ver einwi.lligt, steht im 

Dialog mit dem Recht. das in seiner aukto

rial~monologischcn Form offenbar nicht 

mehr z.u beeindrucken vennag. Die anachro

nistische Unerbittlichkeit des Gesetzes s uch, 

ihre Flexibilisierung darum in Verhandlun

gen, Sicherheitspartnerschaften 1 Deals. 

))Negotiations in [he shadow of the l:lw « lau

tet das Pröh'famm (t 15). Dunean Kennedy 

preist es als einer der herausragenden Critical 

Legal Scholars in den USA kon>equ enter

weise nicht im Dienst eines bloß akzeptabJen , 

eines akzept.ierten Rechts, so nd ern im N a

men der Emanzipation von Rechlsumerwor

fenen. Im Modell des M arktes werden die 

Rechmubj ekte in den Rang von Verhand

lungspartnern erhoben und mit Interessen 

ausgestattet. Jhre VerhlllJlungspositionen 

sind. wie Kennedy sagt, du rch Kategorien 

und Subkategorien der Ungleichheit mar

kiert . )) Faktische<.l t d as heißt extr a~juridische 

Ungleichheiten werd en mit \'(/cncn ausge

zeichnet wie \'(Iaren mit Preisen. Leitend sind 

dabei die Kategorien "ethnische Zugehörig

keit« und »Geschlecht .. . Sie stehen derzei t am 

höchsten im Kurs an der Bör~1.: der Zivilge

seIJschaft. Es handelt sich dabei eigentlich um 

in Marken:t..eichen verwandelte soziologische 

Attribute. Man denkt in Gruppen und nicht 

mehr in Individuen. in gruppenspezifischen 

Differenzen und nicht mehr in ind.ividuellen 

Abweichungen. Wollte das Recht bislang ab

weichendes Verhalrcn von Individu en th era

pieren, so will es jetzt Differen z moderieren . 
Als divergierende Gruppeninteressen aufbe

reitet, soll alles, was als »Differenz.« firmiert , 

Differenz vermittelt, ausgeglich en, gemäßigt 

werden. 

Im Rampenlicht des moderierenden, mod e

rierten Rechts steht das, wa~ de rzei t als kultu

relle oder ethnische Differenz gehandelt 

wird. Sie tritt als ~i~enständige G roße vor das 

Recht, wird referierbar , wird verhand elbar in 

der Konstellatio n eines Konflikts. In der Zir

kuJaüon d er \'{'a ren - der z ur Disposition 

geSteUten Ungleichhei t - so ll Differenz sich 

durchz.usetz.en . Kenned y dringt nu n darauf, 

daß dies nicht im brutalen Wettbewerb ge

schieht , sondern lm Schatten des Rechts , nach 

An gesetzlich geschützter Warenzei.chcn. Das 

Bild vom Schatten des Rechts bedient sich 

einer Funktionsteilung VOn Markt und Recht , 

Handel und Gesetz, Vereinbarung und 
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Zwang, um der Seite des Marktes offenbar die 
größere Nähe zur Gerechtigkeit zuzuweisen. 
Daß aber das Recht sich immer in der Dis
kursform des Kapitalismus äußen~ daß also 
zwischen Markt und Recht nicht die über 
Gerechtigkeit und Korruption entscheidende 
Differenz beSteht, wußten schon die Rechts
realisten und damit auch Kennedy, da cr auf 
sie Bezug nimmL Nur scheint Kennedy da
von auswgehen, daß das ModeU des Marktes 
ohne die Realitäten des Kapitalismus erhäh
lieh sei. Dafür soU das Recht - gleich einem 
schattenspendenden SCbUlZ - sorgen, indem 

es den Markt von seinen unerwünschten Rea

litäten frei.hält und ihn auf diese Weise zwn 
Modellfall macht. Rechtliche Regeln sollen 
ungleiche Ausgangsbedingungen kompensie
ren. Sie stauen Verhandlungsposirionen gk'i
cherrnaßen mit »Macht. aus (s. 87,104) . All es 
weitere bleibt, nachdem das Recht die 
Rechtsuchenden in den Stand der Verhand
lungskompetenz versetzt hat , den Akteuren 
selbst überlassen: i.n freier Rede und mit 

scheinbar aUer Offenheit für das Verhand
lungsergebnis: "This Stuff has to be negotia
ted. (ws). 
Sobald die Starre des Gesetzes in Verhand-
1ungsspielräumen aufgeweicht isL, hat cLn 
Critical Legal Scholar sich davon entlastet, 
das gesamte RechlSsystem ändern zu wollen. 

Es ändert .,ich von selbst, und zwar genau an 
der UmschlagsteIle von Rechtsset7llng in 
Reebtsanwendung (S.107). An dieser Stelle 
wird der Gesellschaft - dem Entwurf nach -
die Selbstbestimmung über ihr eigenes Recht 
zurückgegeben. Aus Gesetz wird Handel , aus 

Prozeßbeteiligten werden Verhandlungspart
ocr und aus Richtern Moderaroren. Keines

wegs also verschwindet die lnstanz des Rjch~ 

ters, sie verlagen sich nur in die BeteiJigren 
selbst, wenn diese in eigener Sache jurisdikt.iv 
tätig werden. Die Idee dabei ist folgende: die 
Autonomie der Akteure erobert den Rege
lungsgehalt einer Norm, indem sie ihn im 
Sinne der eigenen Interessen zum Verhand
lungsgegenstand macht. Partikular und an der 
Basis der eigenen Interessen soll das Gesetz 

verhandelt werden, aufbereitet für diesen spe
ziellen 'Io)KonAikt Ol . Nicht als anderes Rechts
system, sondern als veränderte Benutzung 
des Rechtss ystems - Verhandlung statt Voll
zug - präsentiert sich diese Kritik am Recht. 
Sie nut.zt die Gerechligkeits-Potentiale des 
Rechts, um sie mü den emanzipatOrischen 
des Marktes zu koppeln . Ein schon es Modell, 
aber eben nur ein Modell. Reale Machtkon-

stcUationen haben darin keinen Platz. Denn 
in den hypOthetischen, sterilen Räumen des 
Rechts werden geseiJschaft~che Kräftever
hältnisse bloß nachgeStellt. Die Verrechtli
chung von Interessenkonflikten erweist sich 
so als Simulacrum, a.l s IrreaLisierung von 
Machtübertragungen. Doch naeh Kennedy 
geht es umgekehrt 2.U: die Übersetzung von 
Machtkonste1hnionen in juridisch-merkantile 
Intercssenkonfl i.kte soll diese entschärfen, gar 
zum Verschwinden bringen. 
Mit einer so hoh~n Meinung von den Fahig
keiten des Rechts kann diesem bedenkenlos 
die Aufgabe dieser Tage zugemutet werden, 
angemessen auf reale Ungleichheit zu reagie
ren. Bekanntlich beharrt der Diskurs der Dif
ferenz auf den untilgbaren Verschiedenheiten 
des Edlilischen, der Gc.:~..;hlechter) der Kultu
ren. Die Forderung an das Recbt lautet daher, 
djesc Verschiedenheiten oh.ne jede Hierarchi
sierung anzuerkennen, das heißt Andershejt. 
in ein Äquivalen.z.verbältnis zu bringen. Dif
ferenz erscheint in den von jeglichem 1vlacht
gefälle bereinigten symbolischen Raumen des 
Rechts als neutrale Kategorie. So entsteht die 
Heterogen.ität des Normalen. Sie ersetzt die 
Auf teilung in Norm und Abweichung, die 
immer wertend. hierarchisierend vorgeht. 
Und siehe da - unter dem panoramat:isch
p;\lloptischen Blick auf's Heterogene sind aUe 
,)gleich normal~. das heißt gleichermaßen 
verschiedcn. Die Diffetenz ist die Norm. Um 
sich in dieser NormaJität des Nicht-Identi
schen zurecht.z.ufinden, wird ihr eine Sprache 
und eine Ordnung gegeben. Kennedy will 
uns beide.$ näherbringen. 
Er betrachtet das Einwanderungsland Ame
rika unter dem Aspekt, wie es mir dieser 
Heterogenität und Diversitat. in der Gesell
schaft umgeht. )Managed HeterogenitYI( sagt 
er dazu (l .lÜ und meint das nicht homogeni
sierbare Nebeneinander verschiedener lm
migrantengruppen, das seinen genuinen Aus
druck in einer besonderen FOI'm sprachlicher 
Ordnung findet: der Liste. Folglich durchzie
hen Listen die vorliegende Aufsat~sammlung 

zuhauf, unter denen eine der eindrucksvoll
sten hier niedergegeben werden soll. Hier 
also eine Liste »gemanagter,( Hererogenitä
ten. moderierter KoLlisionen der Kuhuren : 
)~ Consider American advertising, television, 
popular maga:l.ines and comic books, the Ed
se}, roadside diners and neon signs, evangeli
cal and fundamcmaliM religion, the prolifera
tion of plastic objecrs, asbestos and a.luminum 
sidings, hot dogs, Wonder Bread, fast food 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-2-240
Generiert durch IP '3.144.224.126', am 29.05.2024, 18:17:42.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-2-240


and fast French food, Animal House, ,The 

Dating Game<, and commercial dacing servi
ces.« (17) Was niche verallgemeinen wird, um 

Verschiedenheiten nicht zu verwischen, kann 

nur als Liste vorkommen, und darum cmbält 

Kennedys Buch lauter Auf1istungcn von Din
gen , die es allesamt verdienen, aufgezählt zu 

wen.!en, von den »tales of the lefr imeUigcnt

siatc (6) über die Tabelle der ltWomen's dress" 
(16)) zu den .. maps of ideologies. (182) -

Sammlungen von Sichtweisen, Kataloge von 

Meinungen und Tafeln mit \'Vcnuneilen, die 
nicht unterschLlgcll werden Jürfen, da auch 

die eigene Position (im ersten Aufsatz geht es 

um die Positionsbestimmung als "radical in
teLlectua! . in den USA) erst am Abstand zu 

den jnvcntarisiencn fdcoJogicn zu ermessen 

ist. 

Dieselbe Lust am kombinatorischen Spiel der 

Kategorien, die in den Listen zum Ausdruck 

kommt, leitet die in einem weiteren Aufsatz 

des Buches aufgeStellte Forderung Kenncdys, 

kulturelle Diversi tät in den juristischcn Fa

kultäten umfassend ab:t..ubilden. Unter der 

Herr.';:chaft des Marktes wird diese Forderung 

nicht mehr im Namen der unterdrückten ge

sellschaftlichen Gruppierungen aufgeStellt, 

denen der Zugang zu den Zentren der Macht 

verwehrt werde, sondern im Interesse einer 

Bereicherung für die bestehende, ab.demi

sche Mehrheit. Das Profitable einer Abkehr 

vom leis lungsorientierten Auswahlsystem bei 

Srellenbese!zungen hin zu einer Öffnung für 

»a substantial rcpresentation of all numeri

caUy signilicant minority groups. (41) läge 

nach Kennedy in der Hebung der Reehtsku!

tur (S . 43. 55). - Wer, welche Universität, 

wollte <I .1S schließlich nicht: eine reichere 

Rechtskuhur. und sei es auch nur aus Ehrgeiz. 

für einen bcs ... cren Platz im Univers itäts-Ran

king? Mit scheinbarer List appcllien Ken

ncdy eher an ein solches NUlzdenkcn statt

wie üblich·- an das soziale Gewissl.! lI, um die 

überfällige Änderung der SteUenbeset:t..ungs

praxis auch noch den leistu.ngsorientierten 

Liberalen schmackhaft zu machen. Das klingt 

zudem weniger moratisch und darum prakti

kabler. end schließlich sieht dieser instru

mentelle Utilitarismus sich durch d.ie positi

ven Auswirkungen gerechrfenigt, die er zeiti

gen soll. Langfristig, so Ken.nedys Hoffnung, 

stärke d_ie angemessene, umfassende Reprä

sentation in den Rechtsfakultäre n die Ver

handlungsposition von :..Minderheiten(t. - Sie 

erhalten die Macht de r Mitsprache (und die 

Majorität ihr grenzenlos gutes Gewissen). 

Wenn die Frage der angemessenen Repräsen

tation zu einer Frage der Vereeilung, zu einem 

Problem des Zugangs zu den Ressourcen 

(S.54) wird, dann sind es noch imml..'r die 

RechtsreaIisten, die hier sprechen. Kennedy 

stellt zur OffcnJegung seiner methodischen 

FundamenLe in einem weiteren Aufsal7, daher 

einen von lhncn vor: Roben HaIe, der die 

Dctcnninierung von Arbcicskämpfen durch 

das Recht, durch rechtliche Interventionen 

ebenso wie durch Unterlassungen, analysiert 

hat. In Analogie zu Holes Behandlung von 

Arbeüskämpfcn präsentiert Kennedy das 

Verhältnis zwischen SchwarLcn und Weißen 

sowie zwischen Frauen und Männern als Dis

tributionsproblem. Was verteilt wirc..l. heißt 

dann Wissen, Recht, Macht, und kann in die

ser Anordoung nur die Fornl von Eigentum 

annehmen. Da wo Kcnncdy das Halesche 

Klassenkampfmodell veraltet erschejnt, 

wechselt er zu Michel Foucault über - bei 

dem ja auch irgend wie von :Macht und Recht 

Jie Rede ist -, nur um sich alsbald enttäuscht 

von ihm abzuwenden. Er wirft ihm vor, die 

RoUe, die der Markt für das Reeht spielt, 

nicht beachtet zu haben (s. 114). Foucault hat 

sich diese Aufgabe freilich nicht gestellt, 

wenn cr das Recht als funktion, Icgitim:lCori

sche Camouflage. als okkupiertes Feld, Op

position, taktisches Bündnis oder Machc[cch

nik betrachtet. Hätte er das Rechtssystem als 

~olches ;malysiert, so wie Kenncdy es von 

ihm erwartet, erhielte in diskul'sanalyt.ischer 

Perspekt.ive die Leitfigur des Privatrechts 

(s. 119), das heißt der Markt als Dispositiv des 

Rechts, selbst histOrische Züge. Sie entgehen 

aLlerdings einem, für den Konflikte nur als 

verhandelbare Interessen vorkommen. Denn 

»bargainmg <' ist für Kennedy ein ze itloses, 

operatives und kein histori sch bedi.ngtes Mo~ 

deli . Man kann es einsctz.en und auch wieder 

verlassen. 

Sein Markt-Modell hat selbst dann noch 

Ch~ncen. wenn es, wie im letz.ten und läng

sten der vier Aufsätze dieses Bandes, um die 

Kleidung von Frauen und sexuellen Miß

brauch und um den vermeintlichen Zusam

menhang von beidem geht. Dann steht wie 

bei allen anderen Gütern, denen Kennedy 

seine betulichen Reflex-io nen widmet, erwas 

zur Veneilung an: diesmal ist es das »semioti

sche Eigentum einer Norm « (l81), des Klei

dercodes, den Frauen sicb an.zueignen hätten, 

um die Verknüpfung von "sexy dressing<.! mit 

sexuellem Mißbraueh aufzubrechen. Ge

meinhin werde diese Verknüpfung entweder 
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In Clncm kausalen oder in einem konsekuti
ven Verhallnis hergestellt. Entwedcr provo
ziere Kleidung Mißbrauch (rraditionelle 
Sicht) oder si" reproduziere Mißbrauch, in
dem sie ihn in die Sprache der Kleidung über
setze (feministischc Sicht). Beides verhindere 
nach Kennedy AutOnomie in der Selbstdar
stellung von Frauen via KJeidung. 
Daß Kleidung auch die Sprache Jes Sexuellen 
spricht" diese nie wirkJich bestrittene: Einsicht 
fordert Kennedy zu einer Beweisführung 
heraus, die ihre Überzeugungskr:1h eher aus 
einer fläehendeckenden Invl.!l1tarisierung der 

Meinungen als aus einer präziscn Dcduktion 
der Sexualität aus der Mode botieht. Eine Be
standsaufnahme der in der Ge~ellschafr kur
sierenden Ansichten 7.. U Sexu:t1ität und Klei
dung, zu Mißbrauch und Mode nimmt 
Kennedy anhand von eigenen Beobachtun
gen, Werbetexten und Filmen vor. In einer 
kühnen Gleiehset:lung von common sense 
mit common code, von Geschmack mit Gel~ 
tung. ersteht auf diese Weise eine Kleiderord
nung, die Kenncdy als geschulter Jurist gc> 
mäß ihrem Sinngehalt und gemäß der Absi,h
tcn ihrer Trägerinnen interpretiere. So bedeu
tet 1:I $e:xy dressing« sexueJle Verfügbarkeit. 
Ob es das tatsächlich bedeuten soll, ist dann
gUt hermeneutisch -eine Frage der Imcmion. 
11 Whether the wearer of a fctishized itcm of 
dress is using 11 as a lflag( (Tracy Davis, C. V.) 
tO proclaim sexual availabi.lüy is a matter of 
intentions of the wearer ... '-' (J 66). Wo W::llter 
Benjamin die Zeichen der Kleidung als "ge
heime Flaggensignale der kommenden 
Dinge .. zu lesen versteht, um »im voraus 
nicht nur um dic ncuen Strömungen der 
Kunst, sond<"rn um neue Gesetzbücher ... '-' 
zu wissen (Das Passagcn-Werk, Frankfun 
a.M. 198), S.1I2 (B 13, I»), da erstellt die 
Modeanalyse eines Juristen nur ein weiteres 
Mal Li"en; und zwar bloß solche Jer beste
henden und offiziellen Flaggensignale der 
Mode selbst. 
Dcr Ökonom des Soz.ialen macht Inventur. 
Auf der Haben-Seite verzeichnet er eine.n Fe· 
sten Bestand an wechselseitig sich bedingen
den Regeln über provozierende Kleidung und 
tOleriert,," Mißbrauch. Die Übertretung ge
billigter K.lcidernormen seitens der Frauen 
exkulpiere den sexueUen Mißbrauch. Auf der 
Soll-Seite steht dagegen mehr Autonomie in 
KJeidungsfragen und "Pleasure« in sexuellcn 
Dingen. Beides wäre so leicht zu haben! 
\'(!enn Frauen nicht mehr dem Vorwurf ausge
setzt wären, daß Kleidung Mißbrauch provo-

ziere. und Männer zwischen beiden keinen 
Zusnmmenhang herstellen würden, dann 
wäre alles gut. Wenn Frauen risikolos tragen 
könnten, was sie wollten, und Männer aufhö
ren würden mit sexuellem M.ißbrauch und 
Mißbrauchsphantasien, so läge das schließ
lich in beidcrseitigem N u[zcn - der Steige
rung ästhetischer, erotischer lind sexueller 
Möglichkeiten (s. etwa 11Sff., 20)f., 212). 

Spätestens bei dieser verdächtig simplen Lö
sung, einem in Aussicht gestellten gemeinsa
men Nutzen, der die AbschaJfung sexuellen 
Mißbrauchs stimul.ieren soll, zeigt sich, wie 
verfehle eine Kosten-Nut l en-Analyse, mit 
der Kennedy die Politik kultureUer ldensität 
hewältigen will, ist. Wie schon in seiner Be
handlung der Forderung nach angemessener 
Repräsentation von verschiedenen geseU · 
schaftlichen Gruppen in Rechtsfakultaten 
wird auch bci der problematischen Vc.:rbin
dun~ von Sexualitat und Kleidung so getan, 
als gäbl.' es keine Kosten, sondern nur noch 
Nutzen - nur noch glückliche RechtSfakulti
ren, erfüll re Sexualität und ein friedvolles 
Miteinander der Kulturen . In der Logik des 
Tausches ist dies jedoch undenkbar. Die Ko
sten einer marktförmigen K..onflikdösung lä
gen, unabhängig von ihrer konkreten Ausfor
mung, in der Subsumtion unter die Struktu
ren des Tausches selbst. Anders ausgedruckt: 
Der in Aussicht gestellte Nut.zen der Berei
cherung ist nicht ohne IncegrHion in eineIl 

majorirären Diskurs zu habt:n, und das heißt 
nur unter Beibehaltung bestimmter Macht
konstellationen. Zu bezweifeln ist daher, daß 
Kennedys Rechnung, Macht diffundiere 
automatisch i.n Gleichberechtigung unJ 
Glcichbehandlung, der Mitspracht aller, auf
geht. 
\'Venn Ungleichheiten, wie hier im letzten 
Aufsatl ... Geschlecluerdiffcrenz«, in Imeres
sen konflikte übersetzt werden, so bleibt dies 
eben der Logik des Tausches verhafteL E~ 

wird dann ein gemeinsamer Nenner voraus 
geset zt, unter dem TaternUlzen und Opfer
schaden miteinander verrechnet werden . Ein
zig gemeinsamer Nenner ist jedoch der 
Handel der Geschlechter selbst. Und darin ist 
Lusrgewinn als Überschuß o.uf der eigenen 
Seite definicn, als Ausnutzung eines Vor
sprungs, als eine An. ., über's Ohr hauen« des 
Anderen, als Tauschung. Ganz umsonst mehr 
Nutzen für alle - di .. e Denkfigur Kennedys 
entkommt dem K"lkül von Lustgewinn 
durch Subord.ination nicht, solange sie - bei 
aller nachvollziehbaren Distanzierungsab-

243 
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sicht von einer moralischen Er6rterung des 

sexuellen Mißbrauchs - die Sprache der Bi

lanzierung beibehält, dj(' sich ja aus Gründen 

der vielschichtigcn Zu~ammcngehörigkei[ 

vOn Sexualität und Ökonomie auch anbieten 

mag (s. dazu 118). Autonomie ist jedoch in 

den Koordinaten von Kosten und Nutzen 

nicht vorgeschen. Überschuß und Defizit, 

Dominanz und Unterwerfung sowie die Ero

tisierung dieser VerhäIrnisse ist alles, was vom 

Handel der Geschlechter zu erwarten ist. 

Und eine Kritik daran führt bloß zur einfa

chen Umkehrung, zur Venauschung von Op

fer- und T:iterseite, zum Geschlechter

tausch. 

\YJer dennoch vom Diskurs des Tausches mehr 

als diese Umkehrung erwartet, 'iver Auswege 

aus den Tauselwerlülmissen sucht und Erlö

sung aus der fein aufeinander abgestimmten 

Dialektik von Täter und Opfer. erlebt 

schließlich seine eigene Geiselnahm~: .,So 

long as I am a straight man, apart of my being 

is hostage tO women. I want them tO exist as 

women, not men, as bearers of the possibility 

of my own sexual excitement« (I 6 r). So lange 

Männer .>straight« sein wollen, haben es 

Frauen in der Hand, sie dazu zu küren. In 

ihrer Verfügungsgewa.lt liegt es dann auch, ih

nen Lust zu produzieren oder zu verweigern. 

Und weil diese Lust an das Gelingen eines 

moralischen Programms gekoppelt iSl - die 

Umcodierung des Erotischen von Unterwer

fung auf AutOnomie - ist die Geiselnahme 

perfckt. Der Täter, der kein Täter sein will, ist 

Geisel seines eigenen Anliegens. Befreiung 

erwartet er nur durch die ),Opfer({ und unter

wirft sich darum ihrem Urteilsspruch. Er bit

tet um seine Anerkennung als ~straight({. 

Kennedys bekenntniswütige Rede rieluet 

sich an das visionicnc Tribunal der Frauen, 

die über ihn als Tätcr, als Tater per definitio~ 

nem zu Gericht sitzen. Es ist eine Verteidi

gung gegen seine in Stellvertretung für alle 

weißen Männer übernommene prästabilierte 

Täterschaft. »)Because you know that I am a 

white American intellectual writing in the 

1990 ... « (72) - mit dieser in Variationen wie

derkeh.renden, reumütigen Beschwörungs

formel bittct er um Entlastung, FreispnIch, 

Straflosigkeit. 

Straflosigkeit ist unter den umgekehrten Vor

zeichen von richtenden Opfern und gerichte .. 

ten Tätern nur als Dispenserteilung vorstell

bar. Das alltag~che Verhalten ist dem Ver

dacht der strafbaren Handlung ausgesetzt, 

wenn es nicht gar unter Strafe mit Erlaubnis-

vorbehalt steht, sobald kategoriale Täter

schaft an die SteHe cines konkreten Tatvor

wurfs tritt. In bestimmten NormienIngen hat 

sich diese Umkehrung von Tar und Täter

schaft bereits n::alisilTt. So werden us-ameri
kanische Campu .... statuten, ),sexual offense 

poljcicsu, als Di_~'pt.:n<; formuliert. Handlun

gen der Collegestudenten ihren Kommiliro· 

ninnen gegenüber sind demnach generell se

xuelle Bel-asrigung, es sei denn, eine Erlaubnis 

dazu, eine Einwilligung liegt vor. Satzungen 

dieser An geben einen Vorgeschmack auf die 

zukünftigen Gesetzbücher aus endlosen Ver
botSlisten für sexuell konnorierte Sätze und 

Handlungen, aus Listen für vorgeschriebene 

Dialoge beim Kennenlcrnen und für Voka~ 

beln einer Sprache der zwt:ifelsfreien Einwil

ligung. Kennedy hat hier entgep;en seiner 

Absicht gute Vorarbeit geleistet. Denn was 

könnte ein Frauenbild nachhaltiger festlegen, 

was könnte normierender, disziplinierender 

auf das Verhalten von Frauen wirken als sol

che Listen, ohne daß auch nur eine einzige 

dieser an Frauen verübten Verletzungen auf

hören würde? 

Kennedys Bemühen um Vorab-Generalam

nestie greift den befürchteten garrungsmäßi

gen Verurteilungen aufgrund bestimmter Ka~ 

tegorien (weiß, männlich, intellektuell ... ) 

vor; es kommt einem Büßen ohne Vergehen 

gleich, einer Umgehung der Strafe durch Mi
mesis an die verurtcilende Instanz. Diese 

Normalisicrung, Anpassung an einen ver

meintlich feministischen und darum ver

meintlich korrekten Diskurs bricht nur don 

ab, wo Kennedy noch einmal t.äterschaftlieh 

als Autor auftritt und dem Buch den profit

trächtigen Titel >.>Sexy dressing etc.« gibt. 

Dies macht schlagartig deudich, wer hier ei

gentlich spricht auf dem doppelten Boden 

aller uneingestanden herrschaftlichen und 

selbstauferlegten Demut und mit dem Angc~ 

bot, dem subtilen Zwang zum Vcrtragsab~ 

schluß gerichtet an die Minderheiten, die 

Beleidigten und Verletzten, sich doch mög

lichst korrekt, anständig und hofLich zu ver· 

halten. - So wie man es ihnen in ausführli

cher, kultivierter und verständnisvoller Rede 

vorgeführt hat. 

Cornclia Vismann 
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Frank F .. rslenberglAndrew I eherhn: Ge 

teilte Farn,hen, SI"ltgart, Klen-COtta, /993 

(Deutsche Ausgabe übersetzt von Ulrike 
Stopfei, mit Celeitwort VOn Helm Stier/m und 
Nachwort von Ludwig Salgo; Onginaltilel: 
Divided Familtes, Harvard Universuy Press 
1991), 110 Seiten, DM 28,-

Ein a.ls Haushälterin »Mrs . Doubtfire« mas
kiener Vater mie Gummibusen schleicht sich 
in den Haushalt seiner unfähigen und über
drehten Ex-Frau ein, um bei den gemeulsa
mcn Kindern leben zu können . D er liebende 
Vater kon.nre auf konventionelle Weist.· leider 
keinen Kontakt herstellen, wei l voreinge
nommene Rjchter und SOLialarbeitcr ohne 
wirkliche Prüfung die Sorgerechtsentschei
dung zugunsten der geschiedenen Mutter ge
troffen hatten . Soweit die überschaubare 
Handlung der unerwartet zum Kassenschla
ger geratenen Klamaukkomödic. Mrs. 
Doubtfire haue nämlich v(>r der Maskierung 
dieselben Erfahrungen hinter sich gebracht 
wie MiIJionen anderer geschiedener Väter 
nach gerichtlicher Regelung des Sorge- und 
Umgangsrechts. 
Die rechtSpolitische Diskussion, die im 
Scheidungsfolgenrecht - Problem: Sorge
rechtsregel ungen - derzeit der geballten Auf
merksam keit der Informat.ionsgesellschaft si
cher ist, geht aus von einer sich selbstbewußt 
und ungerechterweise ausJ:;ebootet gebenden 
Vaterrechtsbewegung. Das Schlagwort vom 
»Aufstand der entsorgten Väter" macht 
Schule_ Die Idee ei.ner auch nach Scheidung 
grundsätzl ich gemeinsamen Sorge und Ver~ 

antwortung für gemeinsame Kinder ist dabei 
so plausibel und attraktiv, daß sie breite ße
rücksichtigung in Massenmedien und juristi
scher wie familienpsychologischer Fachlite
ratur erfährt. 
Die Problematik liefert ein schönes Beispiel 
für die Eigengesetzlichkeit rechtspo lit ischer 
Forderungen und Innovationsschübe. Wie 
balancitrt sich das Verhähnis von Informa
tion und Redu.ndanz im Sonderprivatrecht 
der Kleinfamilie? Kann Informarjon, noi se, in 
diesem Sinne eff~k ti v nur als lautsl'arkes Sich 
vernehmenlassen gewichtiger gesellschaft
licher Gruppen wirken? Oder wird wenig. 
stens gelegentlich und in sensiblen Bereichen 
auch wissenschaftliche Politikleitung erwar
tet, akzeptiere und umgesetzt? 
Ebenso wie Mrs_ Doubtfire hat die Diskus
sion um zeitgemäße Sorgerechtsmodelle nach 
Trennung und Scheidung einen zeitlichen 

Vorlauf in den USA hinter sich . Entspre
chend eher als hierzul:ulde befaßten sich For
scher dort nicht nur mit den deudich ver
nehmbar leidenden Vätem l sondern sctzten 
diese nlittlerweise auch ins Verhältnis zu den 
weit weniger hörbaren Kindern und Mutter· 
familien. 
Ausdrü ckliches Ziel des vOn Frank F. Fur
stenberg und Andrew J. eher/m \'crfaßlell 
Buches "Geteilte Familien <:< ist die fundiertt 
Politikberatung in Bezug auf wünschens
werte, durchführbare und k;ndeswohlent
sprechende Sorgerechtsmodelle nach Ehe
scheidungen . Um das einerseits ernüch
ternde, andererseits beruhigende Ergebnis 
vorwegzunehmen : Eine Veränderung (Steige
rung) väterlicher Zuwendung durch Modelle 
gemeinsamer elterlicher Sorge ist nicht nach
weisbar und nicht erwanbar. Bei im übrigen 
gleichen Gegebenheiten steht die Häufigkeit 
von Kontakten mit dem Vater in keinem er
weislichen Zusammenhang mit der weiteren 
Entw icklung der Kinder. 
Das Buch, dessen deutscher Ausgabe eine 
kurze l typisch editOrische Einleitung von 
Helm Stier/zn vorangestellt ist . beginnt mit 
der Darstellung der bekannten Veränderun
gen der ScheidungsSt"istik. Die Ursachen 
werden, wie übJich, den veränderren Glücks· 
erwarrungen (emotionale Zufriedenheit als 
eond.itio si ne qua non des Ehelebens) und der 
zunehmenden Beruf Stätigkeit der Ehefrauen 
zugeschrieben. Zweitehen erweisen sich übri
gens im Vergleich mit Erstehen als noch deu[
lich i.nstabiler. Imeressant ist auch der Blick 
auf die Längsschninsriltistik mit Blick auf die 
Kinder: Die Instabilität der Fam.i lien war um 
'900 überraschend hoch_ und zwar bedingt 
durch die vergleichsweise hohe Sterblich
kei tsziffer. Damals lebte immerhin 1/3 der 
Kinder in ei ner Einelternfamilie'. In den 50er 
Jahren waren ca. 22% der Kinder betroffen, 
1970-198444% und für die 90er Jahre wird 
ein Prozentsatz von 60. jeweils für die USA, 
angenommen. Seit der Mitte des Jahrhunderts 
gehen diese Zahlen faSt ausschließlich auf das 
Konto der fragil gewordenen I nstitution Ehe. 
Immerhin ist es sinnvoll, sich zu verdeut
lichen, daß die Familie, wie sie heute als 
gc.sellschahliches Idealphänomen stilisiert 
wird, nur in den fünf7.iger Jahren dieses Jahr
hunden s in entwickelten Industrienationen 

I Als Kinder In Ein('httnbmiJJ~ w~,Jcn IIId\t~hdu:hc urtd 
yerw ~lutt(" Kllldn roW1~ Klnc:kr aus s c:s hlc:dl'nc:n Ehc:n u
hßI. 

245 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-2-240
Generiert durch IP '3.144.224.126', am 29.05.2024, 18:17:42.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-2-240


mehrheitlich wirklich gelebt wurde und ge
lebt werden konnte. 
N ach dieser Einlcitung verfolgen die VerLls
ser die sozioJogi.~chcn, p."ychologischcn, bko
nomischen, demographi."chen und juristi
schen Aspek te von Trennung, Scheidung und 
Kindeswohl. Die themacischc Ab~ci1ichtung 

orienriert sich am typischerweise phascn wei
scn Verlauf: ZerrütC"ung, ökonomischc Tren
nung, Anpassung der Kinder, neue Panner
schafren, und schließt mit rech tspolitischen 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen. 
Wj~senschahliche Erkenntnisse werden dabei 
beispielhaft und sehr anschauljch gruppiert 
um das fiktive amerikanische weiße Mittel
sch.ichtehepa:lr Helen und Herb mit den Kin
dern Mickey und Sally auf dem Weg dureh 
Zerrüuung. Scheidung, Neuorientierung. 
Der Prozeß des Schcin: rns der Ehc (Kapitel 2) 
wcehselt zwischen den Standpunkten der El
tern und der Persp..:kt ivl' der Kinder. Die 
EndpbJse einer Ehe, besonders mit Kindcrn, 
dauen meist mehrere Jahre. Für Kinder ist 
dies eine lange Periode der Unsicherheit und 
Ratlosigkeit, die zudem von häufigen (56%) 
oder gelegentlichen (29% ) heftigen Ausein
andersetzungen untcr den Ehern gekenn
zeichnet ist. Tn mehr als einem Drincl der 
falle kam es zu physischer Gewah, meist der 
Väter gegenüber den Müttern und meist in 
Anwesenheit der Kinder. 4/j der Ehen enden 
einseitig, regelmäßig auf Betreiben der Ehe
frau. Helen sagt zu Herb : .... Mach mit oder 
zieh aus." Kinder werden in der Regel von 
der 'l'rennun~ ihrer F.lran überra..·.;t.: hr. Aus 
therapeutischc:r Sicht bezweifeln Furstc"
berglCherlin. daß die Trennung der Eltern 
für Kinder durch gründliche Vorbereitung 
besse r \'crkraftbar werden konnte. Auch nach 
der Trennung herrscht unler vieJen Pannern 
noch langere Zeit Unsicherheil über die End
gültigkeit dieses Vorganges. In den USA lie
gen zwischen Einrcichung und Verkündung 
der Scheidung in 70% der Fälle weniger .. Is 
zwei Jahre. Danach ist der endlose Konflikt 
selten. Ausgepragt negative Gefühle redu
zierten sich in zwei Jahren von 43% auf 19 % 
bei Frauen und von 22 % auf 100/0 bei Män
nern, nach fünf Jahren auf weniger als 1/10 

der Befragten. Allerdings besteht in den er
sten zwei Jahren zwisch~n den ehem al igen 
Partnern eine »strukturelle Uneinigkeit«. Oie 
emolionale Loslösung voneinander bei 
gleichzeitig einve rnehmlicher Zusammena r
beit in Kindererziehungsangelegenheiten ist 
schwierig bis unmöglich . Hinzu kommt die 

tradirionelle Arbeitsteilung in der Familic, die 
sich bislang leider kaum verändert hat und 
auch nach der Trennung bes tehen bleibt. 
Trotz der in den mcisten US-Bundessca:uen 
durchgeführ ten Sorgcrechtsreform bieten Fa
milien nach der Scheidung ein sebr ~ hnli ch cs 
Bild wie b.milicn vor der Scheidung. 70% 
der innerhalb von drei Jahren Geschiedenen 
einigten sich problemlos über Umgangs- und 
Sorgerechte, der Prozentsa tz. der Varerfami
lien stieg zwischt: n 1980 und 1986 von 8,8% 
auf 11.4%. AUerdings stieg auch gleichzeitig 
der Anteil der Väter, die die Sorgerechtsfrage 
zum Schachern um vermögensr<:t.·hdiche Re
gelungen mißbrauchen. Für die Zeil nach der 
Scheidung belegen Längsschnitruntersuchun
gen eine besonders düstere Prognose: Unab
hängig vom Sorgerechesmodell werden ver
einbarte Besuchsrt:ge lungen von den Vätern 
längerfristig kaum eingeh~lten. Nach Fu r
slenbergl Cherlm liegt die Urs:lche i.n der 
Struktur imaktcr Familien: 1n hohem Maße. 
und ohne daß dies den Bctciligten bewußt 
sein müßte, definiert die Muuet die Rolle des 
Vaters und seine Bez.iehung zu den Kindern. 
Genau dazu sind geschiedene Mütter aber 
häufig nicht mehr bereit oder auch in der 
Lage. Viele Väter haben Schwierigkeiten mit 
der neucn RoHe dcr aktivcn Einehernperson 
und ve rschwinden dann aus dem Leben ihrer 
Ki.nder. Selbst wenn sie dies nich t tun. bildet 
sich eine Elternschaft heraus. die als "para llel 
parenting« bezeichnet wird : wenig Koopera
tion, wenig Kommunikation, wenig Konnikr. 
Kooperative Beziehungen besr:1nden 1981 in 
den USA nur bei 9% der getc.:ihen Elmilien. 
Ehern sind regelmiißig als Geschiedene l;;t:. 

n:lusowenig wie während der Ehe in der 
Lage. Differenzen beizulegen. Obwohl paral
lele Ehernst:haft möglicherweise zu einer ge
spaltenen Kinderexistenz. führen könnte, 
wäre cs nach FlirslenberglCherlm als J-:rfolg 
anzusehen, wenn Scheidungsväter sich über·· 
haupt auf ci ne dauerhafte Regelung mit nied 
rigem Konniktniveau einließcn. In den Fällen 
permanenter Unstimm igkeiten sei demgegen
über die gemeinsame clterliche Versorgung 
a.ls denkbar schlechteste Regelung für die 
Kinder anzusehen. 
Im 3. Kapitel widmen sich die Verfasser den 
ökonomischen Folgen der Scheidung. Die 
Erkenntnisse sind aJJerdings bezogen auf US
arnerikanische Verhältnisse weitcstgehe nd 
fehlender juristischer Absicherung von Un
terhaltsansprüchen der Kindcr und MÜHer. 

Obwohl sicherlich auch in Deutschland Miß-
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stände vor allem der Durchserzung von An

sprüchen und des Bewußtseins von Familien

richter/inne/n ins Auge springen, scheint die 

Situation der Murterfamilien insgesamt doch 

besser abgesichert zu sein als in den USA. 

Eine Gefahr besteht generell: Es gibt einen 

zunehmenden Anteil von Scheidungsvät'ern. 

die sich bemüht zeigen, das alleinige Sorge

recht gegen Zugeständnisse bei Unrerhalrs

zahlungen oder in anderen Vermogensangele

genhciten zu tauschen. Nach Fuystcn
berg/Cher/in betrachten Männer die Sorge 

um die Kinder als Teil eiflt,s Verhandlungspa

ketes, während die Frauen hier ein eigenes 

Thema höchster Priorität verorren. »Offen

bar ist eine beträchtLiche Anzahl von Frauen 

aus verschiedenen Gründen bereit, buchstäb

lich dafür zu zahlen, daß ihr früherer Ehe

m;tnn sich nicht mehr in ihre Angelegenhei

ten mischt.« (5.94) Der Vaterschahskulr hat 

diese Tendenzen möglicherweise eher ver

stärkt als reduziert, einfach durch die hohe 

Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht. Für 

sp{~zialisierte Anwaltskanzleien bilden Väter 

nun einmal eine vor allem ökonomisch at

traktive Klientel, gerade auch im Vergleich zu 

Müttern. 

Das Herzstück des Buches bildet Kapirel4, es 

geht um die Anpassung der Kinder. Ohne die 

schmerzlichen Erfahrungen von Scheidungs

kindern zu bagatelLisieren, kommen Fl-lrslen
berglCher/m zu dem Ergebnis, schad liehe 

Auswirkungen würden häufig übertrieben. 
Durch Längsschoittuntersuchungen wird 

nachgewiesen, daß die üblicherweise als 

Scheidungsfolgen eingestuften Verhaltensauf

fälligkeiren häufig auch schon vor der Tren

nung vorhanden waren. Besonders Jungen, 

deren Ehern sich später trennten, zejgtcn sich 

bereits lange im Vorfeld der Scheidung als 

schwierig. Generell werden die erSten zwei 

Jahre nach der Trennung auch für Kinder als 

»Krisenperiode« eingestuft. In dieser Zeit be

dürfen sie ganz spez ifisch I) der emotionalen 

Unterstützung und 2) Alltagsroutine 

(5. 106). 

Immerhin zeigen die allermeisten Schei

dungskinder in der Schule keme ernsthaften 

Verhalrensproblerne (5. 110). Kinder, die in 

intakter, aber konfliktbclasteter Ehe leben, 

haben ausgeprägtere Verhalti.'flsproblemc als 

Kinder aus zerbrochenen Ehen. Erstaunlich 

ist die Untersuchung der Auswirkung von 

Vaterkontakten auf das Verhalten der Kinder 

in 1\1utterfamilien: )~, .. der Umfang des Kon

taktes, den die Kinder rojt ihren Vätern unter-

hielren, (war) kaum VOn Einfluß auf ihr 

Wohlbefinden.« (5. IT 5) Als enttäuschend 

mußten FUT.\tenberg/Cherim die Erfahrun

gen mit gemeinsamen juristischen Sorge

rechtsmodeLlen bewerten: Weder kamen die 

Väter ihrer Unterhallspflicht bereitwilliger 

nach noch fanden häufigere Besuchskontaktc 

statt. Nocb ernüchternder gestaltet sich das 

Leben häufig in getei.lten FamiLien mit ge· 

meinsamer tatsächlicher Versorgung: Kinder, 

die samt Teddybären ständig umziehen, wei

sen bei fortgesetZtem Streit mehr Verhaltens

störungen auf. Möglicherweise wird ein Dau

erkonflikt durch ständiges Hin und Her 

vielfach sogar produziert. "Ein Kind, das ab

wechselnd bei seiner verstörten Murter und 

seinem wütenden Vater lebt) hat es schwerer 

als eines, das bei der 1\1utter lebt, die ihr 

Leben in der Hand hat, und alle vierzehn 

Tage einen Vater zu Gesicht bekommt, der 

sich von seiner Familie gelöst hat.« 

(5.119/ 120) 

Im 5. Kapitel befassen sich die AutOren mit 

)\ \Xficderverheiratung und Kindeswohl~<. Bei 

den »Stieffa,miLien(~, in den USA derzeit im 

merhin jeder fünfte Haushalt mit Kindern, 

handelt es sich um ein heterogenes Phano

men. FUYSlenberg/Cherlzn schätzen die Qua

lität des Familienlebens bei Stieffamilien im 

Vergleich mit Kernfamilien geringer ein, und 

zwar wegen der recht anspruch::.'"Vollen ))Ür

ganisationsfusion,( zweier familialer Kulturen 

in ei.nem Haushalt. Sie bringen das plausible 

Beispiel des Stiefvaters, der nach Hau~e 

kommt und ein fürchtediches Chaos vodin

der. Seine Frau ist mit der Zubereüung des 

Essens beschäftigt, ihr Sobn sitzt da und liest 

ein Buch. Eigentlich würde der Vater jetzt das 

Kind zur Mithilfe auffordern. Die Murrer 

könnte diese Aufforderung aber .Is Kritik an 

ihrer Haushaltsführung oder Kindererzie

hung auffassen. Solche Siwationen seien in 

Kernfami.1ien seltener. Bei der Neuorganisa

tion der Familie stehen Stiefelternteile VOr der 

Aufgabe, sich der Unterstützung des Partners 

und der Akzeptanz der Kinder versichern zu 

müssen. Das Risiko von Zweitehen ist in den 

ersten fünf Jahren deutlich erhöht, rund 1/4 

scheiten in diesem Zeitraum. Danach aller

dings ist die Scheidungswahrscheinlichkeit 

genauso hoch wie bei Erstehen. Für die Kin

der liegen die Vorteile einer Zwei rebe in der 

damit empirisch nachweisbar verbundenen 

ökonomischen Konsolidierung ihrer Lebens

verhältnisse und, bei positivem Verlauf, in der 

Entlastung des bisher alleinerziebenden EI-
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ternteils. Problematisch ist die Anpassung der 
bestehenden Familienroutine, auf die Mäd· 
chen offenbar sensibler reagieren als Jungen 
(5.140). Generell lassen sich die Veränderun
gen verwandtschaftlicher Beziehungen von 
Kindern nach Ehescheidungen aIs nSch ei
dungskette o; prognosti zieren: Die Kontakte 
zur v3terseitigen Verwandtschaft werden 
nachlassen, bei gleichzeitiger Intensivierung 
der Bindungen zur muuerseitigen Verwandt
schaft (5. 1441145). 
Das Schlußkapitel 6 (5. '49 ff.) iSt sozialpsy
chologischen und rechtspolirischen Folge
rungen und Empfehlungen gewidmet. SelbSt 
wenn glücklicherweise langfristig negative 
Folgen für Scheidungskinder selten sind, 
bleibt ihnen doch nicht die schwierige Phase 
vOn Tumult und Anpassung erspart. In den 
USA, für Deutschland ist ahnliches zu erwar
ten, werden 4 VOn 10 Kindern diese Erfah· 
rung durchleben müs~en. Die Scheidungsrate 
wird sich mit vertretbaren Mitteln kaum 
positiv vedndern lassen, eine Stä.rkung der 
Institution Ehe ist nicht zu erwarten. Die re
lativ größten Hoffnungen setzen FUYSten

berg/Cher/in in diesem Zusam menhang auf 
ei nen Meot;tlitätswechsel bei den Vätern. In 
der Verganbenbe it allerdings haben Maßnah
men wie die rlexibilisierung von Arbeitn:ei
ren mir der Möglichkeit von Teilzeitbeschäfti
gungen auch für Männer nicht zu c.iner 
s tä.rken~ n Beteiligung der Väter an der Erzie
hungs- u.nd Hausarbeit geführt. 
Bei den Scbeidungsfolgen für Kinder wird als 
besonders defizitär die ökonomische Sit u,1 -
tion der Mutterfamilien herausgestellt. Fer
ner fordern die Autoren Sorge- und Um
gangsregelungen, die K.inder in möglich st 
geringem Maße dem Elternkonflikt aUSSl·t
zen. Obwohl ein Zusammenhang zwischen 
den Besuchen des Vaters und dem \'Vohlcrge
hen der Kinder bisher nicht überzeugend dar
getan wurde (5. J 66), geben Fumefl 

berg/ Cherli" der Hoffnun g Ausdruck, daß 
die Präferenz für eine gemeinsame juristische 
Sorge Signalwirkung haben könnte. Diesl" 
symbolische gemeinsame Sorge mit alltag
stauglichen Kompetenz.zuweisungen an den 
.Elternteil, bei dem das Kind lebt, wird von 
der tatsächlichen gemeinsamen Versorgung 
abgegrenz.t. Diese kann nach den hishcJ"I!;cn 
Erfahrungen wegen der irreal hohen Anfor
derungen an Kooperation und Konsens der 
Eltern nur in wenigen Ausnahmefällen emp~ 
fohlen werden. »ln so gut wie allen anderen 
Fällen wäre es ein schwerer Fehler, die gc-

meinsam e Versorgung zu verfügen«. 
(5.175) 
Kurz widmen sich die Autoren den bereits 
erwähnten strategischen Möglichkeiten des 
Verschacherns von Sorgerechten gegen öko
nomische Wene im Scheidungs \"e rbund. Fur

stenberglCherlin fordern insoweit präzise 
Vorgaben für Familiengerichte. die die Ent
scheidungskriterien und -inhalte vorherseh
bar gesta lten. Schon im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Sicherung der Kinder, aber 
auch aus Gründen der Konfliktminimierung 
halten sie hier jegliche Möglichkeit des Fei l
schens für hochst bedenklich. 
Insgesamt empfohlen FUr;!enberg/Cher/in 

eine komplexe gesellschaftliche Anpassungs
leistung, dic sich nicht darauf beschränken 
kann , Scheidungsv;-tter mit Sorgerechten zu 
betrauen. Diese Anpassung bestände etwa in 
verbesserter Sicherung von Unterh altsan
sprüchen, Reformen im Berelch der Arbei ts
plätze, guten und bezahlbaren Formen der 
K.inderbetreuung außer Haus und kompeten
ter Beratung von Müttcrn und Kindern. 
Der übertragung der Erkenntnisse auf deut
sche Verhälrnisse ist das ausführliche und in
struk,jve Nachwort von Lu.dw~g Salgo ver
pf1jchtel. Auch für Deutschland ist eine 
umfassende Reform des Kindschaftsrechts 
überfäIJig. ~ Kompensatorische Politik" kann 
sich auch hierzulande nicht darauf bcsl".hrän 
ken , umer dem Eindruck lautstark vorge
brach ter Leiderfahrungen sensibler Väter dif
fuse Rettungsphantasien zu verreehtlichen . 
"Erwartete. gar angeordnete oder verordnete 
)Gemeinsamkeit< kann und wird nicht funk
tionieren .l' (5.2.07) 

Fumenberg/Chedin und Salgo rücken den 
»entsorgten Vater~ in die gesellschaftliche 
Realität, in der er tatsächlich lebt. Das Ver
dienst dieses Buches besteht in der Überprü. 
fung scheinbarer Selbstverständlichkeiten. 
Offenbar ist »der Ged anke der gemL'insamen 
Sorge so plausibel und so attraktiv, daß man 
versucht ist, die enttä.usehenden Erfa.hrungen 
beiseitezuschieben und ihn ganz einfach zu 
unterstützen . (5. tI9). Der Glaubwürdigkeit 
der Vaterrechtsbewegung bekäme es nicht 
schlech~ wenn sie sich zuerst ei.nmal damit 
auseinandersetzte, daß sie für den geschiede
nen Vater eine Rolle konstruierl, die er in aller 
Regel in der intakten Familie niemals inne
hatte. 

Ma,garetha Sudhof 
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Alpmann-Schmidl, Verw.dwngsrechl AT 1 & 

AT 2, bearb. v . Horst IVüstenecker (Münster 

199J), insges. J80 S., jewells DM J8,60 

~f IUusionen «. sagte Freud, »empfehlen sich 
uns dadurch, daß sie UnluStgefühle ersparen 
und uns an ihrer Stau Befriedigungen genie
ßen lassen . ~( Das garantien ihnen eine gewi sse 
Beliebtheit, wenngleich sie früher oder spä
ter, nur in sl:henen nillen gar nicht) »mit 

einem Stücke der Wirklichkeit zusammensw· 
ßcn,.an dem sie zerscheUcn.(( Die von Repcti

[Ofen erzeugte Hlusion, man oder frau sei am 

Ende der Repe<ition jeder Prüfung und erSt 
recht dem wirklichen juri!aischen Leben ge
wach sen, scheint einer dieser seltenen Fälle 

oder vielleicht nur ein Beleg für Freuds lako
nische Fes[stellung zu sein, daß wir das Zer
schellen ,)dann ohne Klage hinnehmen .. müs
sen. Oder anders: wer z.um Rcpc[iwr geht 

und delllloch scheiten, h:H dOrl nachdrück
lich gelernt. sich das Vcr~agen selbst zuzu
schreiben. Während die jurislischen Fakuhä
ten, früher gewiß weil mehr als heute, ihre 
Nonchalance gegenüber einer prüfungseffek
tiven Verminlung des Lehrstoffs als Jurispru
denz zel~brier(l)~n und damit studentischen 
Unmut bis Prolcst provozier(t)en, perfektio
njenen Repetitoren nicht eben selten das ein
trägliche Spiel mit der Angst der Kandidaten: 
\:So, Herr Kollege, werden Sie es nie schaf
fen.«1 

Das reguläre Jurastudium fängt die Studie
renden in überfüllten, sich im Fortgang der 
Vorlesungen auf magische \VeiSL' leerenden 
Hörsälen als hoffnungs- und zumeist i!lu
sionslos Vereinzelte ein. Charismatischen Re
petitoren 1 ist es dagegen seit je gelungen, aus 
der einsamen Masse eine nicht~schlagende 

Verbindung zu formieren. Der Masochismus 
der Mensur ern'eist sich hier im zahlenden 
Erdulden der Idiosynkrasien und IdiOlien 
von Illusionsproduzenren, deren schlichte 

I Als leuchtende Ausnahme von dic.scr Praxis darf 
der (vergleichsweise prei .sw e rl~) F nmkfurter Re
petitor Kuschmann gehen. Er vereinigte, nach 
herT!ichcndcr Ansicht . die QU.llit:itcn eines gu
ten Lehrers: glelchmaßige Frc'undlichkeic und 
N achsicht. \'(1i,,, und stupende bchkcnntnis. 

2 Zu diesen schemen, wie aU!i gewöhnlich gut un
terrichteten Krt-isen ~u erfahren ist, die anheben 
Reprasentantlnncn .... on Alpnulln Schmidt nil.'ht 
zu gehoren. Jedenf"lb Cehlt ihm',n durchweg das 
Ch;'lri~m;1, d3S der Zuruckwclsung von ver
meintlich ., nicht prufungsrde .... :lnten ., Fn gcn in 
den Mantel der ehrfurchtig bestaunten Wc:,isheit 
hilft. 

Denkungsart (»Wir kommen zum Völker
recht. Macht geht vor Recht. Wir kommen 
zum Kirchenrechr.«) noch im Jahre deos pOSt· 
modernen Herrn 1994 von ihren Opfern als 
»legendär. gepriesen wird.' Jedenfalls hat das 
Versagen von Generat.ionen begabter und 
nicht so begabter JurisrInncn - trotz (oder 
wegen?) außeruniversirärer Repetition - der 
l.egendenbildung und dem gewi!~ nicht unbe
trächtlichen Revenuen juristischer Repetito
ren keinen Abbruch getan. Verstrickl in ein 
leicht anrüchiges und kostspieliges Lern-Ver
fahren, über die Be(ciligten, frei nach luh
mann\ die schweigende Verarbeirung prü
fungsm3.ßiger Ennäuschungcn ein. Freilich 
gilt auch hier der SalZ. Lichtenbergs: »Wenn 
ein Buch und ein Kopf zusammenswßen und 
es klingt hohl, ist da.s .IIernal im Buch '« 
Allerdings haben sich der Markt durch das 
Auhreten konkurrierender RepetitOrien und 
die Konkurrenz zwischen Universität und 
RepetitOrien erheblich gewandelt . lnsbeson
dcre ist den Lehrkorpern, wenngleich nicbt 
allen, ein Sinn etwa für die Untcrscheidung 
von lehr- und Lernveranstaltungen zuge
wachsen. Veränden hat sich auch die litcrari 
sehe Produktion. Rechtswissenschaftliche 
Didaktik und Methodik, ehedem im Kraft
feld der Monographie revisionsfesl mit Ver· 
achtung gestraft, triumphieren in einem nicht 
ganz neuen, aber offensiehdich marktgängi. 
gen Gcnre; den Lcrnbüchern. Gemeint sind 
damit Studienbücher, die sich energisch von 
der trocken-systematischen Abhandlung ver
abschieden und neue Wege gehen, um juristi
sche Phantasie und Problcmgcspür anzure
gen sowie argumemarive Kompetenz zu 
entwickeln, Zu denken ist dabei wc'.'niger an 
die mannigfachen nEinfü_hrungcJl« in dieses 
oder jenes oder das nämliche Recht', ge
schweige den an 1.' Grundrisse<{, nicht selten 
zu klein geratene Lehrbücher, die wohl dcten 

So allen Ermtcs J. v. Ulhmann, FAZ .... om 
14.2.1994 ub~r d"n Munchnl'r Repceiwr Rlllt

mann, dessen Anglophobie, Chau\'ini .~mu s und 
R;1ssismus offensichtlich aJs Gleltcrcrne dcs Re
pClicrvorg'.1ngs billigend in Kaul genommen 
w~rdcn. 

N. Luhmann, Lcg.itimation durch Vtrbhren 
). Aufl. (Ncuwied 1978) besond('rs fur das Ge 
richts vcrtahrcil . 
Wenngleich Olein mehr gan? :\ktudJ, so doch 
nach wie vor besonders Icscn~wc:n die Beitrlge 
in D. Grimm (Hg.), Einfuhrun~ in dlls Recht 
(Heidelbcrg 1985) und d<rs . (H g.), bnführung 
ion das affcnrfiehe Recht (Heidclbcrg 1985 ) 

249 
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25° Schwächen, nicht aber Stärken teilen'. Viel

mehr an lern bücher. die sich der Einsicht 

verdanken, daß allein mir dem Lehrbuch alter 

Schule schwerlich ein Examen zu meistern , 
erst recht keine SrudenrLn aus den Opium
höhlen der Repetition herauszu locken isl. 

Beispiele im Verfassungs- und Verwahungs
rech, sind Schwerd,fegers .. Öffentliches 

Recht in der Fallbearbcimog«', dJ.s "Case

book Verfassungsrecht .. von RjchtcrlSchup 

pen' oder Piero,h/SchJinks me,hodi.ch auf 

die Lösung von Fällen zugeschnittene. 

gleichwohl anspruchsvolle Darstellung der 
»G rundrechte Staatsrecht lf lt~; _ Im Unter

schied zu Frage-und-Antwort-Büchern l
" , die 

allenfalls Wissens reflexe trainieren, ohne d:l.ß 

ihnen vorzuwerfen wäre, sie wollten Zusam

menhänge oder gar kritische Einsichten auf

zeigen, beweisen die genannten Lernbücher 

und auch Lehrbü,cher, die auf einen hohen 
Gebrauchswen achten , (11) auf je unter

schiedliche Weise, daß sich Rechtswissen

schaft Sludentennah und gleichwohl ohne 

Niveauverlust vermitteln läßt. Und müßten 

eigentlich den Repetitorien das Wasser abgra~ 

ben. 

Weit gefehlt. Der Skriptenmarkt blüh t wie nie 

zuvor. Und mit ihren Skripten schreiben 

Alpmann Schmid, scit Jahren beharrlich eine 

bundesweite Erfolgsgeschichte fort. Die un

vermeidliche Ursprungslegende will es, daß 

einer der Gründer - A oder S - wit.: Dagobert 

Duck auf Geldsegen aus war. Das Ziel dürfte 

längst erreicht sein. Die Münsterländer Lehr

gänge kommen allerorten (weiß Gott nicht 

frei) ins Haus, wenn man/frau sie nur bestellt. 

Ein zweites Ziel könnte gewesen sein, das Re
petitOrium vom Ludergeruch eines zwielich

ti~-obszonen Gewerbes zu befreien. Auch 

das wurde geschafft (wenngleich der haf

tungsrechdiche Hautgout einer GmbH & Co 

KG bleibt). Umwdfrcundlichcs Papier und 

6 E. g. Aus dcr Reiht: .. Schac:ffc:'rs Grundriß des 
Rechts und der W'rLSt'haft .. ; N. Achtc:rberg, All
gemeines Vc:nv3.hullgsredlt (Heidclberg 19t1S) 

7 Die 9. Auflage sign31Isiert, daß es sich hierbei um 
einen .. Renner .. h3.ndeh (erschienen in Munchcn 

199))· 
Munchen 1987 (tine: neue Aufbgc ist in Vorbe
reitung) 

9 8. Aun. Heidclberg 
10 E. g. Kopp, AUgem('mes Verwahungsrcdll und 

Ve-rw:tltungesprozcß in Fr ... gen und Antworten 
muhiple-cholce Verfahren, 2. AuO. (Munchen 
U.3. (992) 

11 Was insbesondere {ur H. MOlurcr. Allgemeine 
Verw3hungsrccht 8. AuA. (Munchcn 19Y1) gilt. 

abnehmerfreundliche Darstellung, sorgfältig 

ausgewählte und die einzelnen Problcrnbcrei

ehe abdeckenden Fälle, übersichtliche Schau

bilder - alles in allem eine Präsentation des 

Verwaltungsvcrfahrcns- und Prozeßrechts, 

der kein k.1ausurrclevantes Thema, ja nicht 

einmal der § 44a VWGO entgeht, dabei den 

anderswo immer wieder beschworenen Blick 

für's Wesentliche :: nicht verliert. A & S kann 

guten Gewissens als Beglt~itlektüre zur Vorle

sung, allerdings nicht als Ersa,,, eines klugen 

Lehrbuchs" empfohlen werden . Drittens tra

gen A & S "ur Hygiene des Repecito r(un)we

sens bei: Ihr Essen auf Rädern zur hauslichen 

Gedankenpflege für werdende J uriSt!nnen 

emanzipiert diese von den nicht.schlagcnden 

Verbindungen, emzieht sie dem Zugriff von 

l11usions- und Angstproduzenren in den Ne

benhöhlen der Jurist.cnausbildung. Viele, so 

Stellt zu befürchten, allerdings t\uch von der 

Alma Mater. Zu Recht? 

Die Antwort hängt davon ab, was Mann & 

Frau bei A & S lernen (können). ZunächSt, 

daß das Recht, wie wir vom Volks richter Az

dak im »Kaukasischen Kreidekreis« erfahren, 

mit großem Ernst gesprochen und, argumen

tum a maiore ad minus, gelernt werden muß. 

Kein Hauch Von Ironie coloriert den Um

gang mit dem Verwaltungsakt, kein Scherz 

erleichtert die Herrschaft der )herrschenden 

Meinung. (kurz: hM). Glücklicher- und 

konsequenterwcise fehlt andererseits auch je

ner krampfig-verklemmte Humor zu Lasten 

Dritter, den dlc akademischen Erfinder von 

" FäJlen"" mit an Sicherheit grenzender Wahr

scheinlichkeit, für befreiend hal,en. 

Zum bis zur unfreiwilligen Komik ernsth:tf

rrn, würdevoll~trockencn Ton gehört die fal
sche Bescheidenheit einer niemals cxplizicr

(en, aber durchgehend prak[izienen Hinter

grundtheorie des Rechts ah ~ines Ins[ru

ments. Vielleicht genauer: eines Arsenals von 

rnstl'umemen, mit denen sich alk nur denk

baren gesellschaftlichen Probleme, herunter

gekocht auf einen »Fall<" abarbeiten lassen. 

12. Siehe Kopp, :\.~. O. 
1 j Vor lllcm Maurers AlIgcln("ines Verwahun&s~ 

recht muß rue Konkurren z. der Sknpten der 
Repetitor ien, gar .JUrtl lighl«-W('rke nicht furc.:h · 
ten. Es steht dicsC'n In punkto Ubersich tlichkeit 
und AnschOlulichk('it der Dars tellung nldus 
nach und liefert historische und s YSletnltist:he 
Zus:\mmenhJnge, .(.. B. l.ur f.n twick lung des of
fentlich-rechtlichen Vertrages (5. J)z H.), die Ju
Tlstische RepttiLOrien :schmerzlich vermissen bs
sen. 
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Vorausgesetzt die Dogmatik - hier: des Ver

waltungsrcclHs - ist hinreichend gUt infor

miert und ausgcformt. Für die symbolische 

Bedeutung au ch des (Verwaltungs- )RecJHS, 
für die nicht nur zufälligc Unbe~·tjmmtheit 

von Recht.snormen, für die tiefe Wider

spruchlichkeit von >~Thcorien(, (&nu gleich 

mehr) zu einzelnen Recbtsfragen, fur die di
lemma tische 5truktur der im Öffentlichen 
Recht a.llfälli~cll Abw;i~ung ist bei A & 5 kein 
Platz., Was dieses Repetitorium jedoch nicht 

sonderlich von vielen Lehrbüchern unter

scheider. Auf seillem bescheiden abgeSteck
ten Terrain einer streng instrumentalis risch e.n 

Theorie des Verwaltungsrechts folgt der 
A & S dis~ipliniert, insoweit ohne Souveräni·

tät, dem Vorg~tTI~ einer Wissenschaft, die sieb 

aufs Definieren und auf dogmatische Kon

struktionen und Gegenkonstruktionen ver

legt." Lehrbuch alter Art und Ungüte und 
sein blasser Schattcn, das Skript, neigen dazu, 

sich mit einer Intensitat auf Begriff, Bedeu

tung, und Arten des VA, auf seine ßestands

kraft, Rücknahme und Widerruf etc. zu k:l

prizieren, die uns die Vc rmulUng nahe legt, 

OttO Mayer sei »alivl! :lOd weil and working 

for Alpmalln Schmidt<c, Und ein Struktur

wandcl des Verwaltungsrechts sei nicht zu 

verzeichnen. Wiederum sind A & S in Schutz 

zu nehmen. Ihre Absicht ist ni cht, Rechtswis

senschaft zu betreiben, sondern die Studie

renden solide auf alle FaHe vorzubereiten. die 

im Staatsexamen warten könnten. Und das 

gelingt ihnen ~ nil'ln immer fehl erfrei , abL'r 

methodisch konsequent - durch das ['lIfor
mige Recycling des Verwattungsree.IHS, Vi/er 
.m Ende der beiden Skripten die' Methode 
der Fallösung im Öffcndichen Recht noch 
immer nicht beherrscht, dem/ der dürfte auch 

andernons kaum z.u helfen sein, Das repeti 

tive Recycl ing hat freili ch auch seinen Preis : 

Es grenz.te an t in Wunder, besäßen die Lc.se
rInnen am Ende der Lektüre von A & 5 noch 
jene juristische Neugier und Argumenta

tionsfreude, di e zu einer gelungenen verwal

tungsrechtli chen Praxis gehören, 

Jurisprudenz - nun noch eine aufregende 

Enthüllung - ist eine Bcgründungs\"'issen

schaft. Auch ein Repetitorium muß sich da

her fragen l:ts. en, wie es lehrt, was wie zu 

begründcn ist. In dieser H insicht hall s ich der 

Bearbeiter VOn A & 5 Allgemeines Verw.l-

[4 Mj t Einschrl.nkungcl1 (su:ht Anm. IJ ) tnfft dIes 
:luch aur das Lehrbuch \'on Maurer Zu (3. a. 0., 

'59 f f.) 

t.ungsrecht an die schlechten Konventjonen 

und verweist gebetSmühlen haft bei jedem 
Streit auf ~,hM«, die routiniert. aber nicht im

mer überzeugend gegen »aA{, ausgespielt 

wird. q wie beim Discounrer gilt auch hier: 

die Masse macht's. Beim Nachzählen der 
Melnungen. die sich zur J)hM« summieren 

und die Gegenmeinungen als l)aA« auf den 

unter Juristen nie sonderlich beliebrcn Status 

\'on Querulanten. hilfsweise Dissidenten ab 

schieben sollen, erweist sich freilich, daß es 

mit !IhM«; n.icht immer weit her iS[.1 6 Spate

stens wenn sich beim Kopfezählen Pan .. oder 

paträhnliche Situationen ergeben, stellt sich 
die frage, ob sich eine »hM« nicht besser 

durch die Qualität ihrer Argumente und Aus

legungen konstituieren .soUte. Davon abgese

hen, trägt die Fl'ci !)chisierung der "bislang 

hM«, "früher hM., »heute hM . gegcmiber 
der schlichten })aA". »überwiegenden Lit« 

oder »überwiegenden Rsp« -7 nicht eben dazu 

bei, die argurncmative Kompetenz der Stu

dierenden anzurcg~n, Das )thM~-versus

»aA((-Spiel bedient vielmehr mit ärgerlicher 

Penetranz vermutete oder gewünschte 

autOritäre Bedürfnisse und leistet der Nei

gung von Juristen Vorschub. ex cathcdra zu 

sprechen, statt mit einer wohlbegründeren 

Auffassung Parteien eine.s Konnikts zu übcr

zeugen. IS 

Wie ein Siamesischer Zwilling gehort zur 

.hM,-Lcier auch bei A & 5 die Rede von 

." Theorien«. Zu )Theonen« werden Meinun

gen gt.·.ldelt. die Dichts Andl'fcs im Sinn ha
ben, als eng begrenzte Anwendungsprobleme 

z.u lösen, So besagt die .. Kehrseiten theorie«, 

daß eine Leistung, durch VA gewährt, nur 

I S Um den Vergleich fortZUSt't7.cn: SOU\,('f;lner \ler
fahrt auch in dieser Hinsicht M;lurcr. Er uber
geht zwar nicht die dogmatischen Kontrover:{l'n , 
hah. d3.bel aber eme unabhangigc, sters gut be
grundelc Argu m c: ntation.sl inie durch. Er enda
sn:l SIch nicht dJ.durch, dlJ~ er lffi Zweifel 3.Ur die 
Rsp des ßVcrwG verweist. 

I6 VgJ. t urn Beispiel den Streit um die Klagebdug
ni.'I bei der aUgt"meinen Leistungsklage. wo da!! 
BVerwG. der VGH Mannheim und Stern ge_gen 
Kopp, Achlerbcrg und Ericb.scn ins Feld geführt 
werden, oder die Komro\,(-rse "Lur Auslegung 
der ExemuoOllklausci § 1 VwVfG, in der sich das 
BVerwG. die Obergenehte Munster und Mann
heim sowie Erlehs<"n einerseits und di(! Oberge. 
riclHt! des S:llrlandes und Bayerns. verstarkr 
durch Maurer und AlIc$ch andcn::rstits gcgcn
Libl'rstthen, 

17 Silmdiche Zitate Ili UJ" den beiden A & S Skripten, 
di(! si ch freilich :mch in anderen RepetitOrien fin
den lassen, \1(':\5 sie mehl ubcrzeugencler ma.chr. 

J S So J.uch Schwcrdtfegcr, a. J., 0 ., J J 6 

2J1 
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2}2 durch VA zurückgefordert werden kann, 
(Für interdisz.iplinar geneigte Leserlnnen : 
Die entsprechende Gleichung in der Mathe
matik lautet "Einfaltspinsel gleich Ausfalls
pinsel «.) Im Verwaltungsrechr hat sich eine 
Vorliebe für - Achtung Komplexit,t! -
»Zweistufentheorien.. herausgebildet, die, 
etwa bei Subventionen, nach dem Ob und 
Wie differenzieren und einen einheitlichen 
lebensvorgang in seine offcndich- bzw. pri

vauechtljch(~n Elemente zerlegen. Mag die 
Ve('"I;Vendung des Begriffs »Theorie« im Recht 
allgemein, im Vcrwalrungsrecht insbesondere 
und im Subventionsrecht beispielsweise, ob

wohl jeden Sinn für Angernesscnhcit" verlet
zend) unausrot.tbar sein, so soll te eine gute 

Argurnentacionsschule lehren! zumindest die 

Stichhaltigkeit einer "Theorie!< und ihren 
praktjschen Wen zu prüfen. Auch in dieser 
Hinsicht läßt A & S jene Souveränit:it vermis
sen, die ein gediegenes Lehrbuch auszeichnet, 
das hM's ,>Theorien« mit prüfendem Blick zu 
Leibe rückt. l O 

Dieser Argumentationsslil, oh alma-mater
mäßig vorgezeichnet oder in Repetitionss
kripten bieder-eilfertig nachvollzogen, beant
wonet im übrigen von selbst die Frage, 
welches Prädikat eine Juristenausbildung ver
dient, die ihn kultivierr.. »Besonders denk
scheu .« 

Gii.nler Erankenberg 

Alfred Rinken, Einfiihnmg in dm i"ri>ri,ehe 

Studium, 2.A,<J7" "hineheu, eH, Beek, 
199/, 411 Selten, DM 46,-

Mit der Vereinheidichungsnovelle von 1984 

fanden die Bemühungen um die Reform der 
juristenausbiJdung ein unrühmliches Ende, 
die 1971 mit den EinphasenmodeUen, wenn 
auch nur als vorläufige Experimemiennög
lichkeit, hofinungsvoll begonnen hatten, Von 
Reform wurde nielH mehr gesprochen, der 
st.atus quo ante trtlditioneller Zweistufigkeit 
sch.ien allenthalben zurückgekehrt, Die Ruhe 

19 Grundlegend hierzu, wenngleich ohne den ange· 
messenen Bl':tug zum Sub"cntionsrccht K. Gun
,her. Der Sinn rur Angcnlcsscnhcit (Frankrurt 
am Main 1991) 

10 Vergleicht! A &. S, 161 ff. und Maurer, 3. a. 0., 
397 ff, 

täuschte. Die alten Klagen sind seit einiger 
Zeit wiedergekehrt. Das Studium sei viel zu 
lang, statt Stoffeinschränkung ve rgrößere sich 
die schon bestehende Überfülle wegen des 
Druckes der Räch endeckenden Prüfungen, 
Die Anraktivitat des RepetitOrs spiegele die 
Unfähigkeit der Universj rätslehre, den Aus
bildungsanforderungen Zu entsprechen. 
Demgegenüber die seit über tCO Jahren be
kannte Universitätsklage: Klausur und FalJ
lösung vernichte die Wissenschaftlichkeic. 
Die Klagen betreffen nicht allein dlS Jurastu
dium, wie der jüngst vorgelegte ,)Ortlebbe
richt« zur Situation der Hochschule zeigt. 
Der Bundesbildungsminister fordert zu einer 
energi:-ichen Strukturrefonn der deutschen 
Hochschulen auf. Andernfalls könne den An
forderungen aus dem europäischen Imegr;l
lionsprozeß nicht emsprocben werden. Der 
inzwische n fast 30 Jahre alt gewordenc deut
sche Absolvent stehe seinen um S und mehr 
Jahre jüngeren Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen europäisc.:hen Ländern gegenüber, 
die mit ihm konkurrierten oder gar schon die 
Aufstiegspositionen besetzt hielten. 
Eine Monographie, die das . Elend der J uri
stenausbildung« analysiert, nicht nur die 
neuestcn Rcfomworschlä.ge darlegt, sondern 
Kontinuität zur und auch Beschränktheit im 
Vergleich mit der »alten« Refonndiskussion 
aufzeigt, paßt :llso in die gegenwärtige Hoch
scbullandschaft. Dies meisterhafr "tu leisten , 
ist aber nicht das eigentlich Interessante an 

der hier zu besprechenden Schrift von Alfred 
Rinken, die Ende 199' in zweiter Auflage er
schienen ist. Gegenüber der ersten Auflage 
von 1977 ist sie nicht nur stark erweitert. Sie 
ist eigentlich ein neues Werk, das die über die 
lojährigen Erfah.rungen eines in der Reform 
engagierten Hochschullehrers widerspiegelt. 
Seill Anliegen ist (·s daher über Analyse und 
Krüik hinaus, in der gegenwärtigen Malaise 
der überfüllten juristischen Fakultäten mit ih
ren über tOO Jahre alten Problemen den hilf
los in den Anfangsveranstalrungen sitzenden 
Studierenden eine Orienrierungshille Zu ge::
ben, indem er ihnen den Grund für dieses 
AusbildungseJend und das Scheitern der viel
faltigen Reformversuche zu erklären sucht. 
Orientierung über Studienpläne. Priifungsan
forderungen, Arbeitsmittel, ja unmittelbare 
Darreichungen für die Exa..mensvorbereitung 
soU verbunden werden mit oder besser er
reicht werden durch »Aufklärung« über die 
gesellschafdiehen und politischen Zusam
menhä.nge, in denen Juristenausbildung und 
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] uristenpraxis stehen. Ein anspruchsvolles 
Anliegen! Wie wird es eingelöst? 
Es können hier nur einige Aspekte hervorge. 
hoben werden. Aber zunächst sei doch der 

Aufbau der Schrift skizziert. Oie hier ge

wählte Methode entspricht nämlich dem er

wähnten päd.agogischen Anliegen des Verfas
sers. 
Informiert wird im 1. Teil (§ 1-4) über die ge

genwärtige Situation der J uriscenausbildung. 
Auf einen präzjsen Führer durch die rechtli
chen Rahmenbedmgungen folgen knappe 

und vemändliche Darlegungen über die In

halte des rechtswissenschaftlichen SlUdiums 
und den Vorbereitungsdienst. Gedacht ist 
dies als ein Vademecum für den Anfänger. Sie 
bieten aber auch schnellen Überblick und 

weiterführende Angaben auf dem neuesten 
Stand für den Kenner der Materie. 
Der 2. Teil (Die juristische Berufspraxis, 
§ 5-§ 7) bietet jedem, der mit dem Gedanken 
an ein Jurasrudium spielt, aber auch jedem 
juristen, der sich informieren will, wie es au
ßerhalb seines speziellen Tätigkeitsfeldes in 

der juristischen Profession steht, nicht nur 
faktenreiches und systematisch aufbereitetes 
Material, sondern z. B. »Tatigkeitsprofile«, 
aus denen der Anfänger entnehmen kann, 
was ihn in der PraKis erwarret. Normaler
weise erfährt er das in der Universität nur 
gerüchteweise, im Grunde erst nach dem Ex
amen im sog. Praxi:-;:-;chock . Das Kapitel en 
det in der Frage: Berufsausbildung? (5. [oJ)
gemeint ist die nach der Tauglichkeit des Aus

bildungsziels des " Einhejtsjuristen ~ und nach 
den defizitären folgen für die Berufspraxis 
(5.1"9). Oie Frage wird hier nur gestollt, 
noch nicht beantwortet. Auf Jic ..,ErkJä~ 

rungshypothcsc mit der juristenfunktion im 
bürgerlichen Rechts"a" des [9.Jahrhun
dcrts« (5.11 I) wird verwiesen, um auf den 
J. Teil der Schrift, ihren Kern, die die Bot

schaft des Verfassers enthält, überzul ei ten. 
Dieser J. Teil (luristische Profession und Ver
fassungssta.t, § 8-§ (0) ist deutSche Verfas
sungsgeschichte und demokratische Verfas
sungstheorie in einem, ein opus magnum in 
nuee, das die wesencl_ichcn Argumentations
stränge der aktuellen wissensch:tftlichcn Dis
kussion auf knapp.sten Raum darstellt und 
gleichl.eitig immer wieder kritisch aufbricht, 
um die soziale Funktion der juristischen Tä
tigkeit in der dialektischen Entwicklung der 

bürgerlichen Gesellschaft fassen zu können. 

Besonders cindrucksvoU und gelungen ist das 
Kapitel; Der Jurist in der Krise (§9). Hier 

wird der kOllser .... aüve JuriSt der Kaiser- und 
Weimarer Zeit als Handlanger derjenigen po
litischen Kräfte beschricben, die biirgerlichen 
Fortschritt hinter die franz.ösische Revolu
tion zurückdrehen möchten, um der sozialen 
Revolution der radikalen Arbeiterbewegung 
oder auch nur den Reformbestrebungen der 
Mehrheitssozialdemokratie zu entgehen. Der 
gleitende Übergang in den »furchtbaren Juri
sten \<, als die Eind~mmung scbeitert, ist logi
sche Folge. Er legitimiert nicht nur den 
Terror und die Liquidation des politischen 
Gegners, sondern handhabt beide Instru

mentc und liefert neue für den Genozid der 
»Frcmdvölkischen~(. Nicht nur der Anfänger 
findet Einführung in einen komplizienen 
Diskussionssland, sondern auch derjenige, 
der über den Forschungsstand schon infor

miert ist. wichtige und neue Anregungen. 
Unter dem Epitheton: der flexible JuriSt 

(S. 178 H.) wird die Kontmuität der Bundes
rcpublik zur ;ofurehtbaren« Justiz einerseits 
skizziert, andererseits aber auch die chaneen
reiche Veränderung in den Elementen einer 
pluralen Zivilgesellschaft (S. 18S) aufgezeigt. 
Sehr informativ sind die Ausführungen zur 
Rolle der juristinnen und Juristen in der 
DDR (S. 19 [11.). Radikaler Bruch mit der 

Nazivergangenheit, auch in der Juristenaus
bildung - dies in völligem Gegensatz zur 
BRD - führt dennoch z ur völligen politi

schen Instrumemal.isierung des Rechts im 
Sinne einer marustisch·leninisrischen Ideolo
gie. »Die Abstraktheit des stalinistischen 
Marxismus-Leninismus begründet seine ti efe 
lnhumanität, die sich in einer Mil1achtung der 
Individua1ität und Konkretheit des Menschen 
äußert. [n der Ächtung der individuellen 
Freiheitsrechte, des gesellschaftlichcn Plura
lismus, der Parteienvielfalt, der unreglemen
rienen Freiheit der Meinungsäußerung als 
>formal<, in der Diskreditierullg der konkre
ten Interessen der Menschen als .subjektiv< 
liegt zugleich eine tiefe Verachtung des kon
kreten Menschen zugunsten eines von der 
Partei definierten Menschenglücke-!i .. < 

(5. 204). 

Die Alternative zum »f}exiblen« Juristen aJs 
Nachfojger des ),furchtbaren« Juristen so
wohl in der BRD-Ausführung als auch in der 

Ausprägung, die er in der DDR gefunden 
hatte. ist die juristische Profession im demo~ 
kratischen Staat (§ (0). Von ciner kritischen 
Verfassungsposilion her, wie sie z. B. dem A.I
ternativkommentar zugrundeliegr. wird dies 
näher entfaltet. 

25] 
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254 Im 4. Teil (Die Rechtswissenschaft, § " und 
§ Il) werden aus der kritischen Analyse des 
Rechtsformalismus. wie er sich im 19.Jahr

hundert herausgebildet hatte (die knapp 
zwei~ci[igen Ausführungen über die soziale 
Funktion des rechtswissenschaftlichen For

malismus (5.247 L) sind besonders einpräg
sam), u.nd der Reaktion auf ihn im lo.Jahr
hundert die Anforderungen an eine moderne 

Rechtswissenschaft im demokratischen Ver

fassungsstaat und ihre Funktion in der Juri

stcnausbildung herausgearbeitet. 

Lm 5. Teil (Das rechrswissenschafrliche StU
dium, § '3 und § '4) findet der L<Ser nicht 
nur eine Skizze der Probleme des gegcnwani
gen StucLenbetriebes und einen Überblick 
über die Formen des rechtswisse nschafdi

ehen Arbcitens, sondern wertvolle Anlcirun
gen zur Anfertigung wissenschafrljchcr Ar
beiten. Jedem Anfänger und jedem Examens
kandidaten zur Lektüre empfohlen) aber auch 
für m:m chen rechtswissenschaf-r1ichen Auror 
empfehlenswert. z. B. die Literaturrezension 

(5.3 0 4)' 
Der 6. und letzte Teil (Die Reform der Juri
"ellausbildung, § t 5-§ ' 7) bietet einen Über
blick über die Reformgeschichte, ein Ruck
blick auf die Juristenausbildung in der DDR 
(er knüpft an die Analyse der DDR-JuriSlen
ausbildung im 3. Teil an) und mündet in der 
Darstellung der aktuellen Reformdebatte. 
Dieser 6. Teil ist besonders interessa nt, weil er 
die Summe der Erfahrungen mit dem Experi
ment der Einphasigen J u risrenausbildung 
darstellt, deren .)Vater« in Bremen der Verfas
ser genannt werden kann. Angesichts der ak
tueUen »radikalen .. ' ReformvorschJäge z. B. 
zur Aufgabc des Einheitsjuristen. zur Spezia~ 
lisiemng eec. - und dies von einem polirjschen 
Spektrum her, die let7.dich das Einphaseomo
deli abwürgten -. muten die damali gen An ~ 

griffe, sie hattcn Züge einer Schlammsch.lacht 
(Die politische Polaris ierung des Experi
ments, S. )40 fL), heute atavistisch an. Nach
wirkungen zeigen sie allerdings insofern, als 
in der jüngsten Reformdebatte Rcformanfor
derungen und Rtformergebnisse der Experi
mentierphase weitgehend ausgeblendet wer
den. was der Verfasser als »ein lndiz für eine 
(scheinbare) Entpo~tisierllng der Ausbil
dungsdiskussion (wertet), die dem eminent 
politischen Charakter der RechtSarbeit im de
mokratischen Verfassungsstaa t nicln gerecht 
wud. (5. 377). Genau, und daher ist zu fürch 
ten, daß es nicht zur demokJ'atisc hen Dez.en
tralisierung und Pluralisierung der Juristen-

ausbildung kommt, sondern daß die .", Chance 
zu einer solchen grundlegenden Modernisie
rung als Reform ein weiteres Mal vertan wird, 
wenn >Entstaatl.ichungl nun als Pri .... i11isierung 
und Parzcllierung der Juristenausbildung im 
Sinne ihrer kurzschlü ss igen Anpassung an die 
beruflichen Verwertungsinteressen der einzel
nen juristischen Berufssparten verstanden 
würde « (5. 377). 
Eine Monographie kann ein relevantes, ja bei
ßes Thema behandeln, präzi se Informatio
nen, weiterführende Überlegungen anstellen, 
die alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. 
brennend interessieren müßten. Sie kann in 
einem renommierten Verlag erscheinen, eine 
2. Auflage erreichen, oft an l~epriesen, aber 
dennoch kaum rezensiert werJen. Sollte es 
daran liegen, daß eine gt:nauere Beschriftigung 
der heutigen .\technokratisL"h~mll Wortfuhrer 
der Juristenausbildungsreform mit den The~ 
sen des Verfassers die erw ii hnte "Entpolitisie
rung'" gefährden und sozial kritisches Poten
tial fördern könnre? 

Gerhard Stuby 

Nationalsoziahsmu s und Justrz . Die Attfar

beiwng von Gewaltvcrbrechen dam.als und 

heute (Agenda Geschtchte Band J), Miinst.er) 

Agenda-Verlag, '99J , Jf 1 Seiten 
Wolf gang Eisere, Die Waldheimer Prozesse. 

Der stalinistische Tc-rror '9jO. EU? dunkles 
Kap"el der DDR-Justiz , Ess/mgen, München, 

Bechtle Verlag, 199J, J10 Seiten, DM J9,80 
Scbmid) Armin und Renate, Im Lab)'rmch 

der Paragraphen. Die Gesclnchte einer ge
scheuerten Emtgration. Mit einem Vorwort 

von Wolf gang Benz, Frankfurt /M., FIScher 

Ta«henbuch, 199J, '73 56t<'n, DM 14,9° 
V,ctor von GOSlomskdWaher Loch, Der Tod 

von Plölzensee. Erinnerungen, Ereignisse. 

Dok"mente 194-2-1944, Frankfu rt/M., bIoch

Ve rlag, 199),)J 1 Selten, DM 48,-

Der auf der Grundlagc vo n Beiträgen der am 
'7. OktOber '99' in Düsseldorf von der Lan
deszenrrale für politische Bildung Nord
rhein-\\lcstfalcn veranstalteten Tagung . Ver
eint vergessen « entstandene Sammelba nd 
(Nationalsozialismus und Justiz) will erklär
termaßen (S. 7) dazu beitragen. die Au sein an
dersetzung mit dem wichtigen und immer 
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noch aktuellen Aspekt der juristischen Aurar
beitung von Gewahverbrechen des National· 
sozialismus nicht abbrechen zu I:tS!it'n. Er 
enthält neben einem Vorwon des Leiters der 
Landeszentrale. Günter Wichen, neun Bei 
träge namhafter AutOren sowie ein WDR
Fernsehinten.·iew mit Simon Wiesendni, dem 
Leiter des Dokumentacionszenrrums des 
Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes 

in Wien, der auch mit ei.nem Beitrag vertreten 
isc. 
In sciner Einleitung weist der Justizminister 
von NR W, Rolf Krumsiek, darauf hin, daß 

sieb mit zunehmendem Abstand zur damali
gen Zeit die maßgebliche Betei.ligung der J u

stiz- und zwar aller Bereiche, also keinesralls 
nur des Volksgcrichrshofs und der Sonderge
richte - an der Gewaltherrschaft der Natio
nalsozialjstcn deutlich werde. Dabei sei den 
Gerichten ihr offener Rechtsbruch in der Re

gel durchaus bewußt gewesen. AngesichtS der 

Rolle der Justiz auch in der DDR ste llt 

Krumsick die Frage, warum die Justi< offen 
sit:htlicb allzu bereit ist, sich ohne großes 
Widerstreben nach der jeweiligen Staats 
macht zu richten. 
Mit Alfred streim, dem Leiter Jer Zentralen 

StcUe aller Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigs
burg, eröffnet einer der profundesten Kenner 
der Materie den eigendichen Beitragsteil. Er 
befaßt sich mit der Verfolgung von Ns-Ge
waltverbrechen in der Bundesrcpubl.ik und 
insbesondere mit der T~tigkc it der Zentralen 
Stelle. Verschiedene in Jer Öffentlichkeit er
hobene Vorwürfe, unter ihnen der, die NS
Verbrechen seien in der Bunde!iTepublik nicht 
mit Nachdruck verfolgt worden , weist er zu
rück. Die Justiz. habe durchaus »den Versuch 
unternommen, mit den ihr 7~ur Verfügung ste
henden Miucln die Verg:mgcnhcil aufzuar
beiten\( (5 .. p). Dennoch sicht er die juristi
sche Auf"beitung der NS-Vergangcnheit als 
unbefriedigend an, ~in Vorwurf, der aber 
nicht alleln der Jusrjz anzurechnen sei. 
Kurt Patzold, HistOriker in ßerlill, beschäf

tigt sich mit den NS-Prolessen in der DDR, 
allcn voran natürlich mit den Waldheimer 
Prozt!s!icn. Angesichts der dortigen massiven 
RechtsveriNzungen zeigt Pätzold ein er· 
staun lieh großes Verstandnis rür die seiner
zei[igen Motive der Staal"sführung, nachdem 
»zuvor Gerichtsprozessc.: im Einklang mit 
den Normen des internationalen und des her· 
kömmlichen und neugesctzrcn Rechts statt
gefunden hatten. (5.4'). 

Manfrcd Schausberger, 1vlinistcrialrat im 
österreichischen Justizministerium, skizzicrr 
die Verfolgung vOn Ns-Gcwaltverbreehen in 

Österreich und Alfred Spieß, der frühere l.ei
tcr der Zentralstelle NR W für die Verfolgung 

von KZ-Vcrbreehen, die Verfolgung von NS

Gewaltverbrechen vor ausländischen Gerich
ten. Über Wahrnehmung und Behalldlullg 

von Ns-Prozcssen in Presse und Öffentlich

keit berichtet der Kölner Journalist Heincr 
Liebtenberg. Er prangen an, daß sich die po
litische Prominenz nie bei einem NS ·Prozeß 
gezeigt habe - hätte sie doch 3U( diese Weise 

Medien und Bevölkerung auf die Problematik 
aufmerksam machen können. Denn diesc, so 
Lichtcnberg, habe sich zumeist abstinent ge
genüber dieser Form der Ge.'ichichtsaufarbei
lung verhalten. Selbst der Majdanck-l'rozcß 

sei erst nach und nach zu einem Mcdic::nercig· 
nis geworden. 
Ralph Giordano schreibt über die "J)zweite 
Schuld.< als histOrisches Fundament der :Ilten 
Bundesrepublik: Diese - so frei, demokrn· 
tiseh und eHjziem sie als Staat" auch sei - sei 
"e in Land, wo dem größten gesehiehtsbe
kannten Verbrechen ... d:ls größte \'(fieder
eingliederungswe rk für Täler folgte, Jas es je 

gegeben hat« (5.77). Giordano sieht eine 
ideelle und eine matcrielle Seite dieser »zwei
ten Schuld,,: Ers[ere zeuge mit ihrer Verdrän
gung und den übc..'reinstimmenden Entb· 
stungsformeln ein~s pathologischen Recht
rertigungszw:mgs von einem ») Verlust der 
humanen Orientierung~. Die materiellc Seite, 
der .. große Friede mit den Titern«, habe in 
Form der Entnazifizierung (als »)bundes
deut.sch-wescaJliiertcs Zus:lmmenspicl«) die 
»scham- und hemmungsloseste Mlsscnlüge« 
produziert, die es je gab (S. 80). Und die Ju
stiz? »Alle Mörder und Totschläger in der 
Robe sind davongekommen, und damit ihre 
Opfer zum zweiten mal umgebTilch[ worden« 
(5.88). Auch in der DDR sei vom . verordne
ren Antifasehismus( jede wirkliche Massen
auseinandersetzung mit der Nazizeit vertUn 
den worden, ~und ZWlr wiUendich und 
vorsätzlich" (5.89). 
Simon Wiesen thaIs Beitrag ist überschrieben 
mit »Rech[ - nicht Rache. Kein Vergessen<). 
Er erinnert da.ran, daß es nicht allein die dem
sehe Verdrängung war, die eine Aufarbeitung 
verhindercei der kahe Krieg brauchte 
Demschland. Wiesenth:t1 zitiert einen amerj· 
kanischeo Oberst von damals: »Stalin hat 
Appetit auf den Rest Europas. Der kann oh.ne 
die Deutschen nicht verteidigt werden. 

255 
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256 Kannst Du Dir vorstellen, daß wir eine deut

sche Armee aufbauen helfen und deutsche 

Generäle im Gefängnis halten? t< 
Den Band beschließt der Jonenminisrer von 
NRW, Herben Schnoor, mil einigen Überle
gungen, warum gerade angesichts der dcut~ 

sehen Verei.nigung gemeinsame "Erinne
rungsarbe it ~ notwendig ist, und wek·hL' Kon
seq uenzen auS den Verbrechen des Naüonal
sozialismus und der DDR ;zu ziehen sinJ. 
Mit der Auflösung der damals noch eXiSlil.'

renden Internierungslager Bautzen, Buchen
waid und Sachsenhausen wurden dem Innen

ministerium der DDR von der sowjetischen 

Besatzungsmacht 3432 Internierte "zur Un
tersuchung ihrer verbrecherischen Tätigkeit 

und Abuneilung~( übergehen. Zwischen dem 

26. April und dem l4.Juli 1950 fand darauf
hin eine bcispicUose Abuncilungsaktion an
geblicher Nazi- und Kriegsverbrecher statt, 

die sog. Waldhcimer Prozesse - eine im 
Schnellverfahren vollzogen(' Mas."enabunei
lung von eigens daiur eingerichteten Sonder

gerichten unter weitgehendem Ausschluß der 
Öffcntl.ichkciL Diese Pro,esse gingen als 
größIer Juslizskandal in dje Geschichle der 
DDR ein und wurden später verglichen mit 
der Pervrnierung des Rechts durch den Na
Iionalsozialismus. Die von der DDR-füh
rung mit ihnen verfolgte Strategie. in Abgren
zung zu r Bundesrepublik, wo Nazi- und 
Kriegsverbrecher kaum mehr verfolgt wur
den und dir Adcnauer-Regicrung sog:lr ehe
malige Beamte des Nazi-Deutschland wieder 
in den Verwaltungsaufbau einbezog, ihre 

konsequente antifaschistische Grundcinsrel

lung zu demonstrieren , ging alle-rdings nicht 
auf: Innerhalb und außerhalb der DDR wa
ren diese Vedahren heiliger Krilik ausgeselz( 
und leiztlich dem Ansehen der DDR nur ab
träglich. 
Seit der deutschen Vereinigung sind die Wald
heimeT Prozl'sse wieder vermehn Gegen
stand literari~cher Befassung. Die Zeitschrift 
»Neue Justiz<i etwa hat sie in mehreren Arti
keln u.nd in einer Veranstaltung aufgearbeitet, 
damit allerdings eine Vergangenhcilsbewälti
~ung in eigener Sache betrieben, halle sie 
doch als DDR-Rechtszeiischrifi diese Verfah
ren bis auf ei nen apologetischen Artikel kei
ner Würdigung unt~rz.ogen. Mit der Arbeit 
des Hiscorikers Eisen. Mitarbeiter im Mili
tärgeschichtlichen Forschungsamt Außen
scelle Potsdam, liegt nun auch eine 1.-1onogra
phie zu diesem Thema vor, die auf gründ
lichem Studium inzwischen einsehbarer Ak-

ten beruht. Der Auwr halle sich schon 1990 
mit vielbeachtelen Beiträgen in der »Marki
sehen Volksstimme.< und anderen Zeitungen 
z.u \'(Ion gemeldet. Mit seiner Arbeit will der 
Autor »die Wahrheit über die Waldheimer 
Prozesse schonungslos aufdecken«(. Dies sei 
eine moralische Verpflichtung gegenüber den 
vielen unschuldigen Opfern der politisch mo
tivierten Strafjusciz der DDR. 
Eisens Untersuchung ist in fünf Kapitel un
tergliedert. Naeh einer Beschreibung des 
"Weges nach Waldheim. folgt ein Kapitel 
über die Proz.eßvorbereitungen (Richteraus
wahl, Bildung von Strafkammern, Überle
gungen über Prozeßablauf und Verfahrens
einzelheiten, Ausschluß der Öffentlichkeit, 
Verzicht auf ernschafte Erminlungcn. Erstel
len der Anklageschriften). Das dritte Kapitel 
befaßt sich mit der Durchführung der Verfah
ren und deren ))Problemen« aus Sicht der 
Staatsführung, mit den Urteilen und den 1317 
Revisloosverfahren. Das viene Kapitel wid
me.I sich der Abschlußph.se, vor allem den 
Ende Juni '950 im Rahmen einer fnform.
tionskampagne eigen~ durchgeführten und 
sorgfältig insz.eni erten, nun öffencJichen 
Schauprozessen, mit denen die DDR~Bevöl

kcrung uncer der Losung ... Aburteilung der 
Nazi~ und Kriegsverbrechen bedeutet Festi
gung unserer antifaschistisch-demokrati
schen Ordnung und Kampf um den Frieden « 
in Kenntnis geseczt werden sollte. Diesen 
Ausnahmeverfahren scellt der Autor noch 
einmal einige charakteristische Beispiele der 
üblichen Waldheim-Vcrfahren gegenüber. 
Das Abschlußkapitcl geht auf die Zeit danach 
ein: auf die Gnadengesuche und Urteilsvoll
streckungen und die innenpolitischen Quere
len darum. Jedem Kapitel fol~I eine Reihe 
von Dokumenten (Aktenauszüge, . vermerkL.', 
Beriehce, UrrciJe uvm.), z. T in Faksimile. 
Ein Nachwort beschließI den Band. 
Eisens erschütternde Bilanz lautet: Selbst in 
den wenigen fällen , in denen sich in Wald
heim tatsächlich Nazi- oder Kriegsverbrecher 
zu verantWorten hatten , eien aus Tätern Op
fer geworden. Die Prozesse seil:11 ein an
schauliches Beispiel dafür, wie die stalinisti
sche Rechcsauffassung in der Praxis tun ktio
niene : Die SED-führung habe in \Iialdheim 
skrupellos erprobt, wie die Justiz. Zur Siche
rung der Machtverhältn.isse sowie zur Diszi
plinierung der politischen Verbündeten und 
Gegner genutz.t werden kann. 
Helga frübauf i" die einzige ÜberlebcnJe 
der jüdischen familie Frühauf allS ?v1e.i.nin-
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g(·n/Thüringen. Ihr war es gelungen, im 

buch!itäblich allerletzten lvloment unterzu

tauchen und vor den Nazis nach Belgien zu 

fliehen, nachdem jahrelange Bemühungen um 

eine flucht der Familie in die USA geschei

tert waren. Briefe, Urkunden, Auswande

rungspapiere. Zeugnisse und andere Doku

me me über die vielen Fluchtbemühungen der 

Familje haben in einem Koffer versteckt das 

NS-Regime überleb<. Sie kamen im Mai J 946 

wieder in den Besitz von Helga Friihauf. die 

sie Armin und Rcnate Schmid zur Verfügung 

gestellt und mit ihnen in vielen Gesprächen 

die Geschichte der Familie rekonstruiert haL 

Daraus entst.and ein bei Fischer erschienenes 

Taschenbuch. 

Es beginnt in den USA, wohin es den jüdi 

schen Metzgergesellen H. Schwerin ,gg6 ver

schlagen hat. Don gründctc er eine Familie 

und mußte mit ihr ,897 das Land aus gesund

heitljchen Gründen wieder verlassen, um in 

die Heimat nach Deutschland zurückzukeh

ren . Die Tochter heirarere '9'9 in Meiningen 

den Kaufmann Felix Fruhauf und gebar zwei 

Kinder, Rudolf und .jene Helga . • Das Leben 

verlief sorgenfrei - bis Hitler an die Macht 

kam<!, heißt es im Buch. 

Nach dt.:s,'it'n Machtübernahme am 30. l. '933 

wurde die Judenverfolgung eine.s der wichtig

sten Elemente deutscher Politik . Schon ba.ld 

wurden Geschäfte boykottiert und jüdische 

Beamten entlassen. DOl.:h viele der in deut

scher Kultur verwurzelten Juden glaubten 

selbst nach den »Nürnberger Gesetzen« und 

den ,,;;ndigen Übergriffen noch, es handele 

sich um vorübergehende Exzesse. Diese weit

verbreitete Überzeugung verhinderte eine 

frühe und rechtzeitige Abwandcrung. Er ... t als 

der VernichtungswjJle Hitlers unübersehbar 

war, Juden ausgep lündert und sie ihrer wirt

schaftlichen Existen.z beraubt wurden, ('nt

schloß sich auch die !'amilie Frühauf zur 

Emigration. Doch zu spät: Der Wettlauf mit 

der Zeit und der Kampf mit den in p und aus

liindischen Behörden und Institutionen, mit 

Spediteuren. Agenturen und vermeintlichen 

Helfern war nicht mehr zu gewinnen. 

Dieser Kampf wird hier akribisch unter Vor

lage rincr FüUe von Dokumemen beschrie

ben. Und doch ist gerade dies der schwäch<::re 

Teil des Bandes: Die DarSlellung ist zuneh

mend verwirrend und löst sich vOn der Schil

derung des Alltagslebens und der politischen 

Entwicklungen. Die Starken des Bandes lie

gen dort, wo der persö nIich.e Alltag und das 

politische Geschehen aufeinander bezogen 

werden: der Zeil bis zur .Entscheidung über 

die Auswa.nderung und nach ihrem endgülti

gen Scheitern, als Deutschland und halien 

den USA den Krieg erklärten und damit die 

letzten Hoffnungen zerschlagen wurden. 

Mehr als alle noch so gelungenen Aufarbei

tungen können individuelle Darstellungen 

wie die.se das Ungeheuerliche dieser Aera 

deutscher Geschichte vermittel.n. Pol.it.isehe 

Bildung sollte sich ihrer vorrangig bedienen. 

Denn sie ziehen nicht nur die Lesenden weit 

mehr als theoretische Darstellungen in ihren 

Bann. Durch ihre Unmittelbarkeit verschaf

fen sie auch jenes Verständnis, das sich mit 

abstrakter politischer Bildung nicht herstel

len läßt. 
Dies gilt auch für die Arbeiten des Verlegers 

des . N "uen Tag. in WeideniOberp!alz, Vic

tC"r von GostOmski. Bei dem Buch handdt es 

sich um die von Walter Loch besorgte Neube

arbeitung des bereit.s im Jahr 1969 erschiene

nen gleichnamigen Buches, die. v. Gostomski 

selbst , vor seinem Tod im J :lhre 1991, ge

wünscht hatte, unter anderem deshalb. weil 

in der Zwischenzeit weitere Quellen verfüg

bar geworden waren. V. v. Goscomski wa.r, 

nachdem er bereits J934 z.um ersten Mal ver

ha.ftet worden war, 1940 zu acht Jahren 

Zuchthaus verurteilt worden, wei.l er trotz 

Schreibverbots bis '939 unter Pseudonym für 

ausländische Zeitungen geschrieben hatte. 

Sejne Haft verbüßte er in Berlin-Plotzensee. 

Dort wurde er ~941 1. Bibl.iot.hekaroo:: und 1943 
»K.irchenkalfaktor« beim Gefängnisseelsorp 

ger, was ihm die heimliche Entwendung des 

Gefangenenbuches mit Hinrichtungsliseen 

ennöglichte. 

Der erste Teil des Bandes enthalt eine Chro

nik der sog. "» Blutnächte« von Plotzensee. 

Nachdem die Strafanstalt bei einem Bomben

angrift getroffen und das Fallbeil zerston 

worden war, sind don Anfang September 

'943 mehr als '50 Menschen im Schnellver
fahren gehängt worden. Ein ausführliches 

Kapitel bandelt vom Volksgerichtshof und 

den verschiedenen Straftatbeständen. auf de

nen die meisten Hinrichtungen beruhtcn , so· 

wie von den Sondergerichten und Sicher

heitsorganen. Im zweiten (umfangreicheren) 

Teil geht es um Einzelschicksale von in Plöt

zens('L' Hingerichteten. dargeste\1t nach der 

Volks- und Staats7ubehörigkeit der Betroffe

nen bzw. nach den Straftatbeständen in jenen 

Fällen, in denen die Volks- und Staatszugeho

rigkeit unbedeutend war. Außerdem enthält 

der Band einen umfangreichen Anhang mit 
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158 der sög. Sep,emberiiSte und der Hinrich
,ungsliSte nach dem Biblio,heksbuch sowie 
ein Personenregister. 
Ocr Schauplatz. P16tzensee gerät mit zuneh

mender Lektüre des Bandes in den Himer

grund, u-itt der Ort des Vollzuges der grausa

men Hinrichtungen doch zurück gegenüber 
jener Instan7., die - vor aJlen anderen - diese 
zu verantworten hane: der VoJksgericlHshof. 

So ist der Band in erster Linie eine Darstel

lung ubet eben jenes Gericht, das in den 
Kriegsjahren eine beherrschende Rolle ge
spiel, hat, aber das Bild der JuStiz entgegen 
der allgemeinen Annahme in der Öffentlich
keit kcinl..'swcgs vorrangig gc.!pragr hat. Auch 
in v, Gosromskis und Lochs DarstcUung wird 
deutlich, wie die verschiedenen Instan~cn 

selbst in jenen Momenten, wo sie gegeneinan
der gearbeitet haben, für die Betroffenen ein 
Gemeinschaftswerk der Vernichtung bedeu
teten . Der Volksgerichtshof stand sicher für 

den brutalsten Angriff auf Menschc'Hvürde, 
Rcchtsstaatlichkcit und Menscht:nlcbcn 
scbJccbthin. Dies wlrd in diesem Buch einmal 
mehr eindringlich vor Augen geführt. Aber er 
war es nicht allein und seine Richter auch 

nicht. Der Nationalsozialismus funktio
nierte, weiJ alle mithalfen - bis hin zu den 
Henkersgehilfen. die zwischendurch einmal 

einen Tag Pause einlegen mußten, weil sie von 

der AießbJ.ndhaften Masse der Hinrichtungen 
überforden waren. 

Ulnch Bachmann 

j,,"" Kramer (Hg.), Föde",h,mu, zwischen 
Imegralioll und Sezession, FöderalISmus-Stu
dien Band I , Baden-Baden, Nomos Verlag, 

199), kart. 196 Seilen, DM 78,-

Die Gliederung des Symposions, aus dem der 

Band hervorgegangen ist, wird im Buch bei
behalten. So unterteilt es die Erscheinungs
formen des Föderalismus inhaltlich in fünf 
Entwicklungsstufen, der Entstchung, dem 
Zerfall und den drei unterschiedlichen Wand
lungserscheinungen bundesstaatlicher Ord
nung. Diese Entwicklungspro'l.csse werden 
anhand ciner einzelstaadichen Untersuchung 
födL'ralcr Slaatsor~anisJtionssystemc be
legt. 

Die Strukturierung des Symposions wird 
auch in der EinJÜh.rung durch die Herausge-

bcrin beibehalten) wodurch sich beim Leser 
eine schnelle inhaltliche Orientierung ein
stellr. 
Der erste Abschnitt ist der entstehenden 
Bundesstaatlichkei, gewidmet. Als Beispiele 
dienen Spanien. Italien und Polen. Sie spie
geln einen unterschiedlichen Emwicklu.ngs~ 

stand der Dezentralisieru.ng :-itaatJicher Macht 
wider. Von einer sich ausdifferenzierenden 
Bundesstaatlichkeit kann bisher wohl nur in 
Spanien gesprochen werden. Als Besonuer 
bei, gegenüber anderen föderalistischen S,aa
ten. sieht die spanische VcrLtssung ein »offe
nes..: System der Kompetenzen und Zustän
digkei,en vor. Dementsprechend abgestuft 
sind ei nerseits die Grade der Autonomie und 
andererseits rue Gesetzgebungskompetenzen 
zwischen Bundesstaat und autonomen GL'
meinschaften. Das Prinzip der verteilten 
Autorität führt in vielen Bereichen zu einer 
led iglichen Rahmengese,zgebungsbef ugn is 
im engeren Sinne durch den GCS:lmtstaar. 
Diskutierte Reformperspekti ven und die fi
nanzielle Absicherung des Systems der auto
nomen Gemcinschaften werden ebenfalls 
ausführlich beleuch,et. 
Keine originäre, sondern nach Art. I 17 hai 
Verf. zugereilte StaatsgewaJt kommt den re~ 
gionalen Gliederungen in Italien, den Provin
zen, zu. Ihnen obliC!gen lediglich normative 

und exekutive Funktjonen, wobei die nOrma
t.iven funktionen mit denen d\:s Staates, die 
admi.nistrat.iven abe r auch stark mit den kom
munalen Zuständigkeiten konkurrieren. Be
sonderheiten in der Leg·jslativfunktion gelten 
für die Provinzen Bolzano lind Trento. Zen
trales - sowohl legislatives wie exekutives -
Organ ist der Regionalrat. Deutlich sichtbar 
wird d.ie beschränkte Delegation zentraht.lat
lieh er Gewalt: Zwischen den sehr starken 
Kommunen und der Republik erscheinen die 
Provinzen - als entwicklungsfähiges - ),drit
tes Rad am Wagen«. Die sich JUS den Födcra
lisierungspotentialen ergebenden Reformper
spektiven wären - ge::rJde unter dem Ein · 
druck der konstitutionell-politischen Um
bruchsiruation in halien - ein e gesonderte, 
vertiefende Untersuchu.ng wen. 
Eine völlig andere Siruation findet der Lese r 
in Polen beschrieben. Föderale Staatsstruktu· 
ren sind einerseits Teil der Überwindung zen
tralstaatlicher Strukturen, n.icht nur der der 
kommunistischen Ära; andererseits haben in 
Polen föderaliStische Strukturen die Aufgabe, 
die lnteressenarti kulation gesellschaftlicher 
Gruppen zu ermöglichen. Dieser doppelte 
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emanzipatorische Ansat.z findet jedoch seine 
Grenzen im Fehlen entwickelter regionaler 
Strukturen. Anders als in Spanien oder Ita
lien, wo regionale Strukturen auf eine teil~ 

weise fünfhundert jährige Tradition zurück
blicken können, fehlt in Polen vergleichbares. 
Es bleib, zu beobachten. ob die t990 geschaf
fenen lokalen Strukturen funktions['üchtig~s 

Teil der Neuorganisation Polens sein wer
den. 
Den krassen Gegensatz dazu biJden der Zer
fall föderaler Ordnungen in Jugoslawien und 
der Sowjelunion. So best.anden während der 
kommunistischen Ära de constltutione zwar 
föderale Strukturen, die in beiden Ländern 
aber weitgehend durch die Einparteie.nherr
schaf, und das - föderale Strukturen negie
rende - Sowjetsystem verdeckt wurden. An 
den Beispielen der UdSSR und Jugoslawiens 
wird deutlich, wie eng ein föderaler Staacsauf
bau mit den Strukturprinzipien der (parla
mentarischen) Demokratie verknüpft ist. So 
beStehen Parallelen in bezug auf d.ie wirt
schaftliche Ausgangssiruation einerseits, an
derseits setzen antidemokratisch-zentralisti
sc he Schläge (etwa der August-Putsch in der 
UdSSR '99') gegen die föderale Ordnung die 
zentrifugalen Kräfte beider Gesellschaften 
frei. Jm Unterschied zu Jugoslawien wirken 
auf dem Gebiet der GUS aber auch zentripe
tale Kräfte. Sie haben u. a. die Bedingungen 
zur Vereinbarung des russischen Föderations
Vertrages begünstigt. An ihm \vlrd die Not
wendigkeit der Verknüpfung von Grundrech
ten und föderalen Staatsorganisationsslruktu
ren belegt. 
rn der DarsteUung dieser EntwickJungs
stränge und dem aus föderalen Strukturen 
erwachsenden Rcform~ und politischen S)' 11 
thesepotent:ials liegt die wesentliche Stärke 
d.ie:ses Buches. 
Den Abschluß bildet ein Blick auf andau
ernde Reformpro,esse bestehender Födera
tionen. Sie lassen sich in Konflikt- , Konsens
und I.ntegraüonsmodeUe eintciJen. In Belgien 
und Kan:l.da entwickelt sich der Konflikt an 
der Überbrückung der kulturellen Gegen
sätze in beiden Staaten. Für Belgien wird die 
Frage untersucht, ob es gelingen wird. mittels 
der föderalen Schlichtungsinstitutionen, das 
Konf1iktsystem in einen Kooperationsföde
ralismus zu wandeln_ Die DarsteJlung des 
Konflikts in Kanada schilden die Situation 
vor dem - gescheiterten - Verfassungsreferen
dum von 1992. Nicht nur von rechtshistori
schem Interesse sind die Tendenzen hin zu 

einer föderalisierten Verfassung. Vor aUem die 
Schwierigkeiten einer Kombination von 
»wcs tminister-system ., (Parlamentssouvera
nit.ät!) und »JE. -Senat (Equal. Flected. Ef
feetiv) werden aktuell bleiben. 
In Österreich war nach 1945 die Entwicklung 
z.um Föderalismus offen, föderale Strukturen 
haben sicb jedoch dUIchgesetzt. So ist in die 
Bundesverfassung der dreigliedrige Bundes
staatsbegriff aufgenommen worden. In der 
heutigen Pra..xJs übcrwit:gen - trOlz. politi
scher Erstarkung der Länder - die zcmrakll 
Momente. Als Ursacbe werden die legislative 
und fiskalische Übermacht des Bunde:; ausge 
maeht. Zus:\ti".lich werden bundcsst.latliche 
Strukturen VOn »Parteienstaat« überdeckt. 
Aus der politischen Kulrur der . Konkor
danzdcmokratie« erwächst die Tendenz zum 
kooperativ!.:n röderalismus, der durch Zu
sammenarbeit mit dem Bund und der Bun
desländer untereinander di.e legislatlven und 
fiskallschen Defizite weitgehend auszuglei
chen sucht. 
Das Phänomen des kooperativen Föderalis
mus ist auch in der Bundesrepublik naeh
w~isbar. ebenfalls als Gegenbewegung zu 
(finanziell bedingten) U nirarisierungslenden
zen. Neben vielfältigen Überlegungen der 
kuJturellen Einbettung und politischen Legi
timation, stehen die A u~wirkungen der 
deutsch-deutschen Sta.atensukzcssion auf den 
bundesdeutschen Fi..ider~llismus im Vorder
grund. Dj(~ teilweise \Xlahrnehmung vo~ Län
derkompetenzen durch den Bund läßt die 
Bundesrepublik vom Kooperationsfoderalis
mus in den "fiduziarischen F6deralismus ~( 

wechseln. Die Schi.lderung vOn entgegenSte
henden Tendenzen erstarkenden Landesbe
wußtsein, die sich etwa in finanziell ab!;C'~i 

cherren Refödera.lisie.rungsforderungen und
dem im Ansatz völlig verfehlten - Art.1.} 
n. F. GG widerspiegeln. runden diesen Ab
schnitt ab. 
Die unter dem Begriff des rntegrationssy
stems zusammengefaßten Staaten USA, Au
stralien und der Schweiz zeichnen sich vor 
allem durch eine "\"eitgehend srabile Kompe
[enzverteilung im Verhältnis zwischen Ge
samt- und GJiedst.aal aus. Sie ermöglicht die 
»Einhei( in Viclfalt~ und bildet damit eine 
wesentliche Klammer dieser Staaten. Gerade 
aß) Beispiel der Schwei.z w.ird aber dcutüch, 
daß diese »Einheit in Vielfalt( nicht ohne re
gional verankerte Lq~i.:;la[ivkompetcn.zen 

und fiskalische EigenStänd.igkeit denkbar 
ISC 
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260 Das Buch hat sein Ziel erreicht, Chancen und 

Risiken bundesSlaatlicber Ordnung auszulo
[cn . Es bietet eine umfassende Analyse der 

Probleme bestehender Bundesstaatlichkeit. 
Ebenso deutlich wird aber auch das kon
struktive Element der vertikalen Gewalten

teilung im Slnne dezentraler Staatsverwaltung 

und damit einhergehender Dcmokratisie

rungspotcntiale. So werden in Polen und 

Rußland nicht zufäUig fäderale Strukturen 

auch und gerade als emanzipatOrische Mo
mente begri ffen und entSprechend versucbt
zumindest in Verfassungen - zu maniJestie
ren. So dokumentiert diese Neuerscheinung 
auch ein gutes Stück Zeitgeschichte. Wert
volle Anregungen lassen sich auch für die 
perspektivische Diskussion supranationa,ler 
Rechtsgcmeinschaftcn J wie der EU, gewin. 

ncn, 

Fnedhelm Slemerj 
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